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Vorwort:
Menschenrechte – 
Konzept und Realität
Prof. Dr. Hüseyin Demir
Aktion für Flüchtlingshilfe

›Säuberungen‹. Mit diesem menschenverachtenden Begriff 
wurden in der jüngeren Geschichte in vielen Ländern Menschen 
zu Opfern staatlicher Gewalt. Um exemplarisch1 nur einige zu 
nennen:

•	 Unter der Militärregierung in Argentinien ›verschwanden‹ Ende 
der 1970er Jahre mehr als 9.000 Menschen. Während der Herr-
schaft von Idi Amin in Uganda von 1972 bis 1978 wurden mehr 
als 250.000 Menschen getötet. 

•	 Im Irak wurden in den 1980er Jahren Hunderttausende von 
Zivilisten von den Sicherheitskräften ermordet.  

•	 Während des Bürgerkriegs in El Salvador starben zwischen 
1980 und 1992 fast zwei Prozent der Bevölkerung durch poli-
tischen Mord und an den Folgen des »Verschwindenlassens«. 

•	 In Ruanda wurden 1994 bei dem von der Regierung gesteuer-
ten Völkermord schätzungsweise zwischen einer halben und 
einer ganzen Million Menschen getötet. 

•	 Seit 2016 hat die türkische Regierung Hunderttausende von 
Menschen ›beseitigt‹, und viele Menschen wurden aufgrund 
willkürlicher politischer Anschuldigungen festgenommen oder 
inhaftiert.

1	 Eine gute Darstellung der Geschichte von Menschenrechtsverletzungen im 
20. Jahrhundert findet sich hier: Glover 1999, 120.
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In Zeitungen, Radio, Fernsehen, Internet und in anderen ›neuen‹ 
Medien finden sich unzählige Berichte über ähnliche Grausam-
keiten und Ungerechtigkeiten in anderen Ländern. Es sind Ge-
schichten über Menschenrechtsverletzungen. 

Die Ereignisse sind real, die Menschenrechte sind ›nur‹ ein 
Konzept – und scheinbar irreal. Aber sie lassen sich nicht nur 
philosophisch begründen, sie sind auch Grundlage zahlreicher 
Rechtssysteme, sei es die amerikanische Unabhängigkeitserklä-
rung von 1776, sei es die französische Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte von 1789 oder die amerikanische Bill of Rights 
von 1791.

Seither hat die Idee der Menschenrechte viele revolutionäre 
Bewegungen zur Ermächtigung und zur Kontrolle der Machtha-
ber, insbesondere der Regierungen, angetrieben. Die Menschen-
rechte sind die Summe der individuellen und kollektiven Rechte, 
die in den Verfassungen der Staaten und im Völkerrecht verankert 
sind. Die Regierungen und andere Pflichtenträger sind verpflich-
tet, die Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu erfüllen, 
die die Grundlage für Rechtsansprüche und Rechtsmittel bilden.

Die Möglichkeit, Ansprüche geltend zu machen und Wieder-
gutmachung zu verlangen, unterscheidet die Menschenrechte von 
den Geboten ethischer oder religiöser Wertesysteme. Aus rechtli-
cher Sicht können die Menschenrechte als die Summe der indi-
viduellen und kollektiven Rechte definiert werden, die von sou-
veränen Staaten anerkannt und in der nationalen Gesetzgebung 
sowie in internationalen Menschenrechtsnormen verankert sind. 

Das Konzept der Universalität ist zu einem beträchtlichen 
Teil, wenn auch nicht gänzlich, juristisch. Es tauchte erstmals 
auf der internationalen Tagesordnung auf, als 1945 in der Charta 
der Vereinten Nationen erklärt wurde, dass die UNO entschlos-
sen sei, »den Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an 
Würde und Wert der menschlichen Person, an die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau und von großen und kleinen Natio-
nen erneut zu bekräftigen«2. Der Ursprung der Menschenrech-

2	 Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, Präambel.
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te ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die am 10. 
Dezember 1948 von der UN-Generalversammlung angenommen 
wurde. Die Erklärung hat die internationale Landschaft tiefgrei-
fend verändert und sie mit Menschenrechtsprotokollen, Konven-
tionen, Verträgen und abgeleiteten Erklärungen aller Art über-
zogen. Es gibt heute keine einzige Nation, keine einzige Kultur 
und kein einziges Volk, das nicht auf die eine oder andere Weise 
in Menschenrechtsregelungen eingebunden ist.3

In zahlreichen internationalen Verträgen verpflichteten sich 
Staaten, einzelne gefährdete Personengruppen, etwa Frauen, 
Kinder, Menschen mit Behinderung und andere, besonders zu 
schützen, aber auch einzelne Rechte wie Religions-, Meinungs- 
oder Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und Verbote von 
Sklaverei, Folter oder Zwangsarbeit zu achten. 

Und doch sind Verstöße gegen Menschenrechte an der Ta-
gesordnung. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und Kriegsverbrechen geschehen unter den Augen der glo-
balen Öffentlichkeit. Das internationale Strafrecht hat offenbar 
wenig präventive Macht, selbst die Gründung des Internationa-
len Strafgerichtshofes kann Menschenrechtsverstöße nicht ver-
hindern, sondern nur rückwirkend ahnden.

Die größte Kraft entwickeln die Menschenrechte ganz sicher 
im gesellschaftlichen Diskurs, im Nachdenken über das Reale 
und über mit Gräueltaten – egal ob erlebt oder berichtet – ver-
bundene Gefühle und Gedanken.

Dabei geht es sicher auch darum, das Konzept »Menschen-
rechte« in juristischer Sachlichkeit nüchtern zu betrachten, also 
klar, präzise und kohärent. Jura ist eine abstrakte Disziplin. Men-
schenrechtsverletzungen sind Tatsachen, die sich manchmal am 
besten in Zahlen ausdrücken lassen. Aber es besteht ein unglei-
ches Verhältnis zwischen unserer Kenntnis der Zahlen und un-
serem Verständnis ihrer Bedeutung. 

Der menschlichen Intuition entspricht es viel mehr, auf wahre 
Geschichten von Menschen, deren Rechte verletzt wurden, mit-

3	 Morsink 1999.

ES GIBT HEUTE 
KEINE EINZIGE 
NATION, KEINE 
EINZIGE KULTUR 
UND KEIN EIN-
ZIGES VOLK, 
DAS NICHT AUF 
DIE EINE ODER 
ANDERE WEISE 
IN MENSCHEN-
RECHTS-
REGELUNGEN 
EINGEBUNDEN IST.
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fühlend zu reagieren, als sich auf unterschiedliche Details abs-
trakt formulierter Vertragswerke einzulassen. Von der konkreten 
Lebenserfahrung der meisten Menschen erscheinen die Rechts-
schriften weit entfernt. 

Das Reden und Nachdenken über Menschenrechte sollte 
daher mit einem einfühlsamen Verständnis der menschlichen 
Erfahrungen kombiniert werden. Wir brauchen das Konzept der 
Menschenrechte nicht, um zu wissen und zu sagen, dass diese 
Dinge falsch sind. Wir brauchen jedoch ein Argument, um sie 
abzulehnen, und eine Begründung, um sie zu verurteilen. 

»Menschenrechte werden am meisten gebraucht, wenn sie 
am meisten verletzt werden.«4 Mit diesem Satz brachte der ame-
rikanische Menschenrechts-Theoretiker Michael Freeman das 
Dilemma auf den Punkt: Menschenrechte werden im gewöhn-
lichen Alltag erst dann relevant, wenn die relative Sicherheit des 
täglichen Lebens fehlt oder entrissen wird. Dort, wo sie im All-
gemeinen gut geachtet werden, neigen wir dazu, sie als selbstver-
ständlich zu betrachten, und unterschätzen daher möglicherwei-
se ihre Bedeutung. 

Trotzdem wird das Konzept der Menschenrechte als »die ein-
zige politisch-moralische Idee, die universelle Akzeptanz gefun-
den hat«5 gepriesen. Menschenrechte gelten als die zentrale mo-
ralische Frage in internationalen Beziehungen – als »Währung 
des internationalen moralischen Diskurses«6 oder als »modernes 
Werkzeug der Revolution« im »Kampf […] für die Menschen-
würde in unserer Zeit«7. Immer häufiger taucht das Konzept der 
Menschenrechte im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen und 
als Rechtfertigung für bewaffnete Konflikte auf.8 

In den letzten 70 Jahren ist die zentrale Bedeutung der Men-
schenrechte allgemein anerkannt. Die universellen Menschen-

4	 Freeman 2011.
5	 Henkin 1990.
6	 Shupack 1993, 127.
7	 Cotler 1993.
8	 Donoho 1993, 827.

WIR BRAUCHEN 
DAS KONZEPT 

DER MENSCHEN-
RECHTE NICHT, 
UM ZU WISSEN 
UND ZU SAGEN, 

DASS DIESE DINGE 
FALSCH SIND. 

WIR BRAUCHEN 
JEDOCH EIN 

ARGUMENT, UM 
SIE ABZULEHNEN, 

UND EINE BE-
GRÜNDUNG, UM SIE 

ZU VERURTEILEN.
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rechte bilden die Grundprinzipien aller Gesellschaften, die auf 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie basieren. 

Vor dem Hintergrund zahlreicher Konflikte, humanitärer 
Notlagen und schwerwiegender Verstöße gegen das Völkerrecht, 
ist es deswegen heute umso wichtiger, dass die politischen Maß-
nahmen fest auf den Menschenrechten basieren und dass die Staa-
ten die verbindlichen Verpflichtungen einhalten, die sie mit der 
Ratifizierung internationaler Menschenrechtsverträge eingegan-
gen sind. Von der Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus 
über den Kampf gegen die Armut bis hin zur Steuerung wach-
sender Migration sind die internationalen Menschenrechtsvor-
schriften mehr als nur eine Orientierungshilfe. Sie bilden einen 
bestimmenden Rahmen für ein verantwortungsvolles und nach-
haltiges politisches Handeln, egal ob auf großer Staatenbühne 
oder im Alltag zivilgesellschaftlichen Engagements.
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Einleitung
Talha Güzel
Redaktionsleiter, Stiftung Dialog und Bildung

Zum Jahreswechsel veröffentlichte die Stiftung 
Dialog und Bildung in Kooperation mit verschiedenen 
Hizmet-Institutionen aus aller Welt erstmalig eine Zu-

sammenstellung der Grundwerte der Hizmet-Bewegung, die als 
Grundlage unseres Engagements dienen. Der allererste Paragraf 
trägt hierbei die Überschrift »Respekt vor dem Menschen und 
den grundlegenden Menschenrechten« und lautet:

Hizmet-Engagierte glauben, dass jeder Mensch an sich wertvoll 
ist und würdevoll behandelt werden muss. Jede Person ist als 
Mensch und vor dem Gesetz gleich und keine Person ist einer an-
deren überlegen. Hizmet-Engagierte setzen sich für alle Rechte 
und Freiheiten ein, die in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen genannt sind. Soziale Ge-
rechtigkeit und Chancengleichheit sind Voraussetzungen für die 
Gleichberechtigung der Menschen.

Im Zentrum jedes Engagements steht der Mensch. Aber ebenso 
steht der Mensch im Zentrum jedes gesellschaftlichen Problems, 
an dem wir mit unserem Engagement arbeiten möchten. Umso 
wichtiger ist es, jede und jeden mit Respekt und Würde zu be-
handeln; auch solche Menschen, die unsere Wertvorstellung nicht 
teilen. Oftmals urteilen wir allzu schnell über andere und ste-
cken sie sinnbildlich in eine Schublade – und damit an einen Ort, 
an dem wir sie nicht mehr erreichen. Die Menschenrechte, allen 
voran der Grundsatz des Respekts vor dem Menschen, erinnern 
uns daran, dass jeder Mensch wertvoll ist, unabhängig von seiner 
Weltanschauung. Hizmet steht dabei ein für Toleranz, Empathie 
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und Güte und legt großen Wert darauf, die Brücken unseres Mit-
einanders nicht niederzureißen und keine unüberwindbaren Hin-
dernisse zwischen uns aufzustellen.

Wenn wir eine Zukunft des friedlichen Miteinanders anstre-
ben, in der Vielfalt trotz ihrer Herausforderungen als Reichtum 
angesehen wird, müssen wir die Menschen dort abholen, wo sie 
stehen, mit ihnen in den Dialog treten und sie mit Güte und Em-
pathie von einer gemeinsamen Zukunft überzeugen. 

Als Stiftung Dialog und Bildung sind wir im festen Glauben, 
dass die grundlegenden Menschenrechte, die sich auch schon in 
den Offenbarungstexten verschiedener Religionen, allen voran des 
Judentums, Christentums und Islams finden, hierbei für unsere 
gemeinsame Reise unabdingbar sind.

Zu den Beiträgen im Heft

Im ersten Beitrag des Hefts behandelt Fethullah Gülen die 
Menschenrechte aus islamischer Perspektive und stellt fest, dass 
bestimmte Grundwerte wie das Leben, die Familie, das Eigentum 
und die Gewissensfreiheit schon in den konstituierenden Quellen 
des Islams unter Schutz gestellt werden. Gülen argumentiert hier, 
dass dem Menschen ein inhärenter Wert zugrunde liegt und kein 
Leben mit einem anderen abgewogen werden darf.

Rainer Huhle umreißt in seinem Beitrag die Geschichte der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und nimmt uns ge-
danklich mit in die Nachkriegszeit, in der die Menschheit erschüt-
tert Zeuge der Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs wurde. Diese 
Erfahrung hat die Menschheit nachhaltig geprägt und es kristalli-
sierte sich der Wunsch – oder gar die Notwendigkeit – einer neuen 
friedlichen, die Menschenrechte achtenden Weltordnung heraus.

Menschenrechte stehen in modernen freiheitlich-demokrati-
schen Staaten unter Schutz. Und Menschen, die nicht in solchen 
Staaten leben, haben es sichtlich schwer, ihre Rechte durchzuset-
zen. Oğuzhan Albayrak erkundet im dritten Beitrag des Hefts 
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einen Weg, um Menschenrechte in solchen nicht-rechtsstaatlichen 
Systemen durchzusetzen: Volkstribunale, also zivilgesellschaftli-
che Bewegungen, die Unrechtmäßigkeiten und Menschenrechts-
verletzungen untersuchen, die Öffentlichkeit auf diese aufmerk-
sam machen und damit Druck auf tyrannische Staaten ausüben.

Im letzten Beitrag untersucht Heiner Bielefeldt die Frage 
»Demokratie versus Menschenrechte« und wie derzeit gegen Men-
schenrechte auch im Namen der »Demokratie« argumentiert wird. 
Der Beitrag stellt eine philosophische Auseinandersetzung mit 
den Begriffen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschen-
rechten dar und geht mit äußerster Präzision auf die Zusammen-
hänge und Wechselwirkungen dieser Konzepte ein.

Wir wünschen viel Spaß und eine erkenntnisreiche Lektüre!
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Die Menschenrechte im 
Islam: Eine Einführung1

Fethullah Gülen
Muslimischer Gelehrter, Autor und Dichter

Der Islam ist in der Frage der Menschenrechte 
weitgehend ausgewogen, weitsichtig und eine univer-
sale Religion. Das geht so weit, dass der heilige Koran 

eine ungerechtfertigte Tötung eines Menschen als eine Tat gegen 
die ganze Menschheit wertet: »Wenn einer einen Menschen tötet, 
dann ist es so, als ob er die gesamte Menschheit getötet hätte.«2 
Diese Auslegung ist in keiner Religion und in keinem moder-
nen Rechtssystem enthalten. Zudem betrachtet keine Menschen-
rechtskommission und keine einschlägige Organisation diese 
Frage auf diesem hohen Niveau.

Ja, der Islam hat die Tötung eines Menschen als die Tötung 
der ganzen Menschheit gewertet. Denn die Tötung eines Men-
schen bringt den Gedanken überhaupt erst auf, dass man Men-
schen töten darf. Der erste Mensch auf der Welt, der einen an-
deren Menschen getötet hat, war Kain, der Sohn des heiligen 
Adam. In den Quellen des Korans und der Sunna werden die 
Namen Abel und Kain zwar nicht genannt, doch in den vorher-
gehenden heiligen Büchern sind diese Namen als die von zwei 
Brüdern angegeben, den ältesten Söhnen Adams. Kain war auf 
seinen Bruder Abel neidisch und brachte ihn ungerechterweise 
um. Damit eröffnete er die Möglichkeit des Blutvergießens. Das 

1	 Dieser Artikel ist die verschriftlichte Form einer Antwort Gülens auf eine Fra-
ge über die Bestimmungen des Islams in Bezug auf die Menschenrechte: 
Fethullah Gülen, »İslâm’da İnsan Hakları«, in: ders., Fasıldan Fasıla-4, Is-
tanbul 2011, S. 114–116.

2	 Koran, 5: 32.

WENN EINER 
EINEN MENSCHEN 

TÖTET, DANN IST 
ES SO, ALS OB 

ER DIE GESAMTE 
MENSCHHEIT 

GETÖTET HÄTTE.
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ist der Grund, dass der heilige Prophet (Friede und Segen sei mit 
ihm) laut einer Überlieferung sagte:

Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der zu Unrecht getötet 
würde, dass die Schuld seines Mörders nicht zu einem Teil auch 
Kain, dem ersten Sohn des heiligen Adam, zugeschrieben würde. 
Denn er war es, der den Weg zur unrechten Tötung eines Men-
schen eröffnet hat.3

Dieses Beispiel wird im Koran auf folgende Weise wiedergegeben:

27. Trage ihnen (o Gesandter) wahrheitsgemäß die beispielhafte 
Kunde von den beiden Söhnen Adams vor, als jeder von ihnen 
ein Opfer darbrachte, und es wurde von dem einen angenommen 
und nicht angenommen von dem anderen. ‚Ich werde dich ganz 
gewiss töten‘, sagte der (dessen Opfer nicht angenommen worden 
war). »Gott nimmt fürwahr (das Opfer) nur von den Aufrich-
tigen, wahrhaft Frommen an«, sagte der andere.

28. ‚Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, 
so werde ich doch nicht meine Hand nach dir ausstrecken, um 
dich zu töten. Wahrlich, ich fürchte Gott, den Herrn der Welten.

32. Aus diesem Grunde haben Wir (der gesamten Menschheit, 
aber insbesondere) den Kindern Israels vorgeschrieben: Wenn 
einer einen Menschen tötet – es sei denn als (vom Gesetz gefor-
derte) Strafe für einen Mord oder dafür, dass Unheil auf Erden 
und Verderben angerichtet wurde –, dann ist es so, als ob er die 
gesamte Menschheit getötet hätte; und wenn einer ein Leben rettet, 
dann ist es so, als ob er der gesamten Menschheit das Leben er-
halten hätte. Unsere Gesandten sind fürwahr (einer nach dem 
anderen) mit klaren Beweisen der Wahrheit zu ihnen gekom-
men (um sie wiederzubeleben, sowohl den Einzelnen als auch 

3	 Buḫārī, Diyāt 2, Anbiyāʿ 1; Muslim, Kasāma 27.
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das ganze Volk). Doch (trotz alledem) fahren viele von ihnen fort, 
Ausschweifungen auf Erden zu begehen.4

An einer anderen Stelle des Korans steht folgendes Gebot:

Wer immer jedoch einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Ver-
geltung (im Jenseits) ist die Hölle, wo er (ewig) bleiben soll. Gott 
hat (seine Tat) auf das Äußerste verdammt und ihn aus Seiner 
Barmherzigkeit ausgeschlossen und ihm eine gewaltige Strafe 
bereitet.5

An dieser Stelle möchte ich auf das Wort »ewig« hinweisen, im 
Original »ḫālidīn«. Im ursprünglichen Sinne bedeutet »ḫālidīn« 
nicht ewig. Im Koran wird der Sinn »ewig« mit dem Wort 
»abadan« wiedergegeben. Hier aber wurde das Wort »ḫālidīn« 
verwendet. Der Imam Ibn Abbas und einige der nachfolgenden 
Imame, die seine Schüler waren, interpretieren diesen Vers folgen-
dermaßen: »Wer Gott leugnet, wird ewige Marter erleiden, und 
wer wissend und willentlich einen Menschen tötet – doch diese 
Sache ist anfechtbar – verdient ewige Marter.« Meiner Ansicht 
nach ist eine solche Interpretation erschaudernd.

Unser Prophet (Friede und Segen sei mit ihm) hat auch in 
anderen Überlieferungen gesagt: »Wer getötet wird, während er 
seinen Besitz verteidigt, ist ein Märtyrer. Wer getötet wird, wäh-
rend er sein Leben verteidigt, ist ein Märtyrer. Wer getötet wird, 
während er seinen Glauben verteidigt, ist ein Märtyrer. Wer ge-
tötet wird, während er seine Familie verteidigt, ist ein Märty-
rer.« Alle Prinzipien der Rechtssysteme der Welt und die Werte, 
die in den Überlieferungen tradiert sind, wurden unter Schutz 
gestellt. Diese Prinzipien sind nicht nur die Substanz unserer 
Rechtsbücher, sondern gelten in unseren Grundregeln als sehr 
wichtig und werden betont. Aus dieser Sicht ist die Religion ver-
antwortlich für das Leben, die Generationen, für den Verstand 

4	 Koran, 5: 27-32.
5	 Koran, 4: 93.
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und für das Hab und Gut und sorgt auch für die Verteidigung 
aller Menschen. Das ist ein Grundprinzip. Ja, und andererseits 
betrachtet der Islam die Menschenrechte aus diesem grundsätz-
lichen Blickwinkel.

Der Mensch wird nur im Islam als »Sachwalter Gottes« gese-
hen und damit geehrt – wie dies immer wieder betont wird. Und 
damit nicht genug, gleichzeitig wurde ihm die Möglichkeit ein-
geräumt, Einfluss auf die Materie zu nehmen, zu arbeiten und 
Unternehmen zu gründen, und somit seinen Kopf zu erheben. 
Wie soll es also möglich sein, dass eine Religion, die dem Men-
schen so viel Wert beimisst, die Menschenrechte nicht achtete?



18 DuB 8 | 04/2023

Kurze Geschichte der 
Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte
Dr. Rainer Huhle
Politikwissenschaftler, Nürnberger Menschenrechtszentrum

Die Idee, dass Menschen Rechte haben, die ihnen 
niemand nehmen darf, geht in der Geschichte einher 
mit der Erfahrung, dass genau dies geschah. Im Zwei-

ten Weltkrieg widerfuhr den Menschen Unrecht, gegen das sich 
das Innerste im Menschen auflehnt. Die grauenhaften Verbre-
chen des Nazi-Regimes erfüllten »das Gewissen der Menschheit 
mit Empörung«, wie später die Präambel der Allgemeinen Er-
klärung erinnerte.

Das Entsetzen über diese Verbrechen war auch in Afrika, 
Asien und Lateinamerika groß. Dort erhoben sich Stimmen, die 
forderten, solche Verbrechen nie wieder möglich zu machen. Die 
Allianz der Kriegsgegner Hitler-Deutschlands machte das Projekt 
einer neuen friedlichen, die Menschenrechte achtenden Weltord-
nung zu ihrem Programm. Im August 1941, schon vor dem of-
fiziellen Kriegseintritt der USA, hatten US-Präsident Roosevelt 
und der britische Premier Churchill auf einem Kriegsschiff vor 
der Küste Nordamerikas die »Atlantik-Charta« proklamiert. In 
ihr setzten sie eine friedliche und gerechte neue Weltordnung als 
Kriegsziel. Eine Ordnung in der »allen Menschen in allen Län-
dern ein Leben frei von Not« und die Achtung ihrer elementaren 
Rechte garantiert würden. Im Januar 1942 wurden diese Kriegs-
ziele in der Erklärung zur Gründung der »United Nations« aller 
Welt verkündet. Diese Kriegsallianz von anfangs 25 »Vereinten 
Nationen« war der Ausgangspunkt für die gleichnamige Weltor-
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ganisation, die sich - auf 50 Staaten angewachsen - im Frühsom-
mer 1945 in San Francisco gründete.

Die Menschenrechte in ihrer heutigen Gestalt sind also ein 
Produkt des Zweiten Weltkriegs. Die Allgemeine Erklärung selbst 
gibt eine Reihe von Hinweisen auf diesen Ursprung. Der zitierte 
Absatz aus der Präambel lautet vollständig:

[D]a die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrech-
te zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der 
Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden 
ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubens-
freiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste 
Streben des Menschen gilt...

Diese Freiheiten waren erstmals von Präsident Roosevelt in seiner 
Jahresrede vor dem Kongress im Januar 1941 verkündet worden. 
In ihr versprach er den Amerikanern und der Welt, »Vier Frei-
heiten«: die Rede- und Glaubensfreiheit sowie die Freiheit von 
Furcht und Not. Nicht nur in der Präambel, auch in den Artikeln 
der Menschenrechtserklärung finden sich diese Ideen deutlich 
wieder. Während die Religions- und Redefreiheit zu den Forde-
rungen der französischen und amerikanischen Revolution gehö-
ren, war die Proklamation einer Freiheit von Furcht und von Not 
eine geradezu revolutionäre Neuerung im Verständnis der Men-
schenrechte. Sie war Ausdruck der Sozialpolitik des »New Deal«, 
mit der Präsident Roosevelt ab den frühen Dreißiger Jahren auf 
die Weltwirtschaftskrise reagierte. Mit umfassenden staatlichen 
Interventionen wurde die soziale Lage der verarmten Massen von 
Amerikanern verbessert. Diese sozialen Rechte waren für ihn 
nicht weniger als eine »Second Bill of Rights«, ein zweiter Satz 
von Rechten mit gleichem Rang wie die in den amerikanischen 
Verfassungszusätzen garantierten Bürgerrechte.

So kamen entscheidende Impulse für die internationale Pro-
klamation von Menschenrechten aus den USA. Aber weltweit 
griffen Freiheitskämpfer wie der spätere indische Ministerprä-
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sident Jawaharlal Nehru oder der junge Nelson Mandela die in 
der Atlantik-Charta und der Erklärung der Vereinten Nationen 
von 1942 verkündeten Freiheitsrechte auf – und wandten sie auch 
gegen ihre Verkünder. Vor allem Churchill versuchte die uni-
verselle Gültigkeit dieser Rechte für das britische Empire einzu-
schränken. Noch während des Weltkriegs entfalteten die Men-
schenrechte somit große Sprengkraft. Einmal in die Welt gesetzt, 
und sei es zu Zwecken der Kriegspropaganda, waren sie nicht 
mehr so einfach zurückzunehmen.

Dies zeigte sich bald deutlich auf der großen »Konferenz über 
internationale Organisation«, zu der die USA mit den anderen 
Großmächten im April 1945 nach San Francisco einluden. Einen 
ersten Entwurf für eine neue internationale Organisation, hatten 
die Großmächte im Jahr zuvor in Washington hinter verschlosse-
nen Türen erarbeitet. Diese sollte den diskreditierten Völkerbund 
ablösen. Viele dieser im »Entwurf von Dumbarton Oaks« enthal-
tenen Mechanismen, finden sich später in der UN-Charta wieder, 
insbesondere den starken Sicherheitsrat mit dem Vetorecht der 
Großmächte. Doch die Menschenrechte wurden kaum erwähnt.

Als dieser Entwurf bekannt wurde, führte er überall in der 
Welt zu Widerspruch. So machten, im März 1945, wenige Wochen 
vor der Konferenz von San Francisco, die lateinamerikanischen 
Staaten auf ihrer »Inter-Amerikanischen Konferenz über Pro-
bleme von Krieg und Frieden«, ihre Unzufriedenheit deutlich. 
Wie die Delegierten vieler »kleiner Staaten« wollten sie den Ent-
wurf der Großmächte in San Francisco einer gründlichen Revi-
sion unterziehen. Wichtige Diskussionspunkte waren das Veto-
recht der Großmächte, das Selbstbestimmungsrecht aller Völker, 
auch derer unter Kolonialherrschaft oder Treuhandschaft, und 
die Anerkennung der allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Und 
nicht zuletzt lag ihnen an der Verankerung der Menschenrech-
te. Panama und Kuba legten sogar eine komplette Menschen-
rechtserklärung vor, die sie als Teil der UN-Charta verabschie-
det sehen wollten.

Dazu kam es zwar nicht, doch gelang es, an sieben Stellen 
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Kurze Geschichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

der Charta die Achtung der Menschenrechte als Prinzip und Ziel 
der UNO zu verankern. Artikel 68 sah die Schaffung einer Men-
schenrechtskommission vor, der einzigen in der Charta selbst 
angelegten Kommission. Stéphane Hessel, französischer Diplo-
mat und Überlebender des KZ Buchenwald schrieb später: »Ich 
spürte, dass es sich dabei um die wichtigste Neuerung handel-
te, durch die sich die Vereinten Nationen (...) von allen früheren 
Formen internationaler Zusammenarbeit unterscheiden würden.« 
Die Konferenz beauftragte nun diese Menschenrechtskommissi-
on, eine umfassende »Bill of Rights« zu formulieren.

Was verstand man darunter? Deutlich mehr als die herkömm-
liche Bedeutung des Begriffs vermuten ließ. Wenn die Menschen-
rechte eine Antwort auf die Barbarei des Nationalsozialismus 
geben sollten, brauchte es mindestens drei Dinge:

•	 eine Erklärung, die die wesentlichen Menschenrechte mög-
lichst allgemein und umfassend formuliert;

•	 einen Vertrag (Convention), der diese Rechte für die Mitglied-
staaten verbindlich erfasst;

•	 Durchsetzungsmaßnahmen (»measures of implementati-
on«). Zu letzteren zählte man u.a. juristische Maßnahmen, 
andere Beschwerdemöglichkeiten (Petitionen) und Bildungs-
anstrengungen.

Entsprechend organisierte sich die Menschenrechtskommission 
zunächst in drei Arbeitsgruppen, die sich jeweils einem dieser 
drei Schritte widmen sollten. Doch die 18-köpfige Kommission 
stieß bald an die Grenzen ihrer Arbeitskapazität, aber auch an 
politische Schranken. Pragmatisch entschied sie, keine »Petiti-
onen« anzunehmen, also direkte Beschwerden über Menschen-
rechtsverletzungen. Noch bis Mitte 1948 hoffte die Mehrheit der 
Mitglieder, neben einer Erklärung auch den Entwurf einer Men-
schenrechtskonvention erarbeiten zu können. Doch verblasste der 
aus dem Weltkrieg gespeiste Enthusiasmus für die Menschenrech-
te im Kalten Krieg. Die engagierten Mitglieder der Kommission 
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spürten, dass sie nicht mehr viel Zeit hatten, ihr Projekt durch 
die Vollversammlung zu bringen. So entschlossen sie sich, alle 
Kräfte auf eine Erklärung zu konzentrieren. Und noch heute er-
staunt es, dass diese Erklärung am 9. und 10. Dezember auf fast 
einhellige Zustimmung in der Generalversammlung der UNO 
stieß, obwohl sich die beteiligten Staaten in einer Reihe schwerster 
Konflikte befanden. Nach zweijähriger Debatte wurde in der his-
torischen Resolution 217 vom 10. Dezember die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte proklamiert. In ihr erinnerte die Gene-
ralversammlung noch einmal ausdrücklich an die ursprünglichen 
drei Aufgaben der Kommission und forderte sie auf, nunmehr 
eine Konvention und Durchsetzungsmaßnahmen zu erarbeiten.

Manchen Enttäuschten zum Trotz erkannten schon damals 
die meisten Beobachter die historische Bedeutung des Doku-
ments. Erstmals in der Geschichte hatte man sich auf weltweit 
geltende Menschenrechte geeinigt, auf der Grundlage eines ge-
meinsamen Verständnisses der Menschenwürde. Niemand sollte 
mehr wegen seiner Herkunft oder sonstiger Merkmale diskrimi-
niert werden. Menschen aus allen Kontinenten hatten an der Er-
klärung mitgewirkt und unterschiedliche Rechtskulturen einge-
bracht. Nicht mehr nur Bürgerrechte, sondern Rechte für alle 
Menschen waren proklamiert. Und neben die politischen waren 
nunmehr gleichberechtigt die sozialen Menschenrechte getreten. 
Trotz des zwanzig Jahre dauernden Prozesses bis zur Verabschie-
dung der beiden Menschenrechtspakte, und trotz der bis heute 
unzureichenden »Durchsetzungsmaßnahmen«: Die »subversive 
Kraft«, die Bischof Tutu später der Allgemeinen Erklärung beim 
Kampf gegen Unterdrückung und Diskriminierung bescheinig-
te, hat sich in den sechzig Jahren seit ihrer Verabschiedung ein-
drucksvoll entfaltet.
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Menschenrechte in nicht 
rechtsstaatlichen Systemen
Völkertribunale als Wege zur Gerechtigkeit
Oğuzhan Albayrak
Human Rights Defenders e. V.

Gegen Ungerechtigkeit und 
Menschenrechtsverletzungen kämpfen! 

Eleonor Roosevelt, die Vorsitzende der Menschenrechtskom-
mission antwortete 1948 auf die Frage »Wo beginnen die Men-
schenrechte?« mit:

An den kleinen Plätzen, nahe dem eigenen Heim. So nah und so 
klein, dass diese Plätze auf keiner Landkarte der Welt gefunden 
werden können. Und doch sind diese Plätze die Welt des Einzel-
nen: die Nachbarschaft, in der er lebt, die Schule oder Univer-
sität, die er besucht, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, 
in dem er arbeitet. 

Dies sind die Plätze, wo jeder Mann, jede Frau und jedes Kind 
gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskri-
minierung sucht. Solange diese Rechte dort keine Geltung haben, 
sind sie auch woanders nicht von Bedeutung. 

Wenn die betroffenen Bürger nicht selbst aktiv werden, um diese 
Rechte in ihrem persönlichen Umfeld zu schützen, werden wir 
vergeblich nach Fortschritten in der weiteren Welt suchen.1

1	 Zitiert nach Julia Lohrmann, »Geschichte der Menschenrechte. Die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte«, planet-wissen.de.
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In autoritären Systemen, die Menschenrechte einschränken 
oder gar grob verletzen, stehen Bürgerinnen und Bürger also in 
der moralischen Pflicht, selbst aktiv zu werden, eben an diesen 
kleinen Plätzen nahe dem eigenen Heim. Dafür steht eine große 
Zahl an Methoden gewaltfreien Protests und gewaltfreier Über-
zeugungsarbeit zur Verfügung. Es sind hauptsächlich symbo-
lische Handlungen des friedlichen Widerstands, die über rein 
verbale Äußerungen hinausgehen, aber an konkrete Formen der 
Nichtkooperation oder gewaltfreie Interventionen nicht heranrei-
chen. Dazu gehören Paraden, Mahnwachen, Streikposten, Plaka-
te, Teach-Ins, Trauerkundgebungen oder Protestveranstaltungen. 

Aber was können engagierte Menschen und friedliche Bewe-
gungen tun, wenn die Machtinhaber jegliche Protestform gewalt-
sam und mit Methoden außerhalb der Rechtsstaatlichkeit unter-
drücken? Wenn internationale Gremien oder Gerichte wie der 
EGMR nur begrenzten Einfluss auf die Geschehnisse in einem 
Land haben? Präsident Erdogan beispielsweise beherrscht das tür-
kische Medienmonopol, die Zivilgesellschaft ist eingeschränkt 
und staatliche Institutionen und Ressourcen werden manipu-
liert, um seinen Machterhalt zu sichern.

Diesen Fragen wird im Folgenden nachgegangen und am Bei-
spiel des Türkei-Tribunals dargestellt, welch starkes Mittel im zi-
vilgesellschaftlichen Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen 
sogenannte »Völkertribunale« sein können.

Autokratische Trends auf Globaler Ebene

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erodieren weltweit gradu-
ell. Darauf weisen seit mehreren Jahren renommierte NGOs 
wie Amnesty International, Human Rights Watch und Free-
dom House hin.2 

In Ländern wie Russland, China, Türkei, Saudi-Arabien und 

2	 Sarah Repucci und Amy Slipowitz, »Democracy under Siege«, freedomhouse.
org.
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Iran gehen autokratische Regime immer repressiver gegen tatsäch-
liche und potenzielle Kritikerinnen und Kritiker sowie Oppositi-
onelle vor, beschneiden Presse-, Meinungs- und Versammlungs-
freiheit, manipulieren Wahlen und hebeln die noch vorhandenen 
Kontrollinstanzen der Macht aus. Dass die amtierende polnische 
Regierung Rechtsprinzipien der Europäischen Union offen in 
Zweifel zieht und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban seine 
»Populisten-Parade«3 ohne Konsequenzen weiterführt, zeigt, dass 
auch eine Mitgliedschaft in der Werteunion EU keine Immuni-
tät gegenüber autoritären Trends verleiht. 

Vier führende Persönlichkeiten praktizieren auf der Weltbüh-
ne eine brutale Politik des Schlagabtauschs, einen personalisier-
ten Autoritarismus. Sie sind Machthaber alter Schule und tun 
alles, was nötig ist, um ihre Macht zu behalten und auszuweiten: 

•	 Der russische Präsident Wladimir Putin4 sieht sich als eine Art 
Peter der Große der Neuzeit. Er ist ein Fetischist der Stärke, 
träumt von der Wiederherstellung imperialer Größe und regiert 
nach der alten zaristischen Doktrin von »Orthodoxie, Auto-
kratie, Nationalität«5. 

•	 Chinas Machthaber Xi Jinping wird von väterlicher Helden-
verehrung und Ergebenheit gegenüber der Kommunistischen 
Partei Chinas angetrieben. Seitdem er zu dem Schluss gekom-
men ist, dass die Herrschaft der Partei zunehmend bedroht 
war, widmet er seine Amtszeit der Wiederherstellung ihrer 
Vorherrschaft. 

•	 Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban begann als libera-
ler Aktivist, bis er – als sich der politische Wind drehte – zy-
nischerweise zum populistischen Nationalismus überging. Als 
Ministerpräsident begann er dann, demokratische Institutio-
nen umzubauen und die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben.

•	 Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schließlich ist 

3	 Camilla Kohrs, »Orbáns Populistenparade«, t-online.de.
4	 Diese Zeilen wurden im Dezember 2021 verfasst.
5	 DW-radio, 16.01.2003.
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schwieriger zu fassen. Der feurige Islamist, der zum Reformer 
und populistischen Autoritärsten wurde, ist dienstältester und 
einflussreichster Führer des Landes seit Atatürk. 

Nicht nur haben diese Machthaber die Welt mit ihrer ehrgeizigen 
Außenpolitik in ihren Bann gezogen. Sie sind auch bestrebt, ihr 
autoritäres Regierungsmodell zu exportieren und die demokra-
tischen Normen weltweit auszuhöhlen. US-Präsident Joe Biden 
sprach im Januar 2022 im Hinblick auf die Erstürmung des Ka-
pitols durch Trump-AnhängerInnen ein Jahr zuvor von einem 
»Wendepunkt der Geschichte« und erkannte darin einen über 
die USA hinausreichenden »Kampf zwischen Demokratie und 
Autokratie«6. Damit griff er die weit verbreitete Ansicht auf, dass 
der demokratische Liberalismus sowohl von innen als auch von 
außen bedroht ist. Autoritäre Mächte und illiberale Demokra-
tien versuchen, zentrale Aspekte der liberalen internationalen 
Ordnung zu untergraben. 

Schutzmechanismen der Menschenrechte 
und demokratischen Werte

Die universellen Menschenrechte werden häufig in Form von Ver-
trägen, Völkergewohnheitsrecht, allgemeinen Grundsätzen und 
anderen Quellen des Völkerrechts zum Ausdruck gebracht und 
gesetzlich garantiert.  In den Menschenrechtsvorschriften sind 
Rechte (und manchmal auch Pflichten) für Einzelpersonen und 
entsprechende Verpflichtungen – sowohl positive als auch nega-
tive (d. h. was zu tun und was zu unterlassen ist) – für Regie-
rungen festgelegt, um die Menschenrechte und Grundfreiheiten 
von Einzelpersonen oder Gruppen zu fördern und zu schützen. 

Das Spektrum der im Völkerrecht verankerten Menschen-
rechte deckt nahezu jeden Aspekt des individuellen und gemein-
schaftlichen Lebens ab, von bürgerlichen und politischen Rechten 

6	 AFP, 06.01.2022. 
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bis hin zu wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und entwick-
lungspolitischen Rechten. Einige dieser Rechte können von Staa-
ten aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesund-
heit, Moral und der Rechte und Freiheiten anderer eingeschränkt 
werden, während andere Rechte unter keinen Umständen einge-
schränkt werden dürfen. Aus rechtlicher Sicht sind die im Völker-
gewohnheitsrecht enthaltenen Menschenrechte für alle Staaten 
verbindlich. Der Geltungsbereich und der Inhalt des Völkerge-
wohnheitsrechts der Menschenrechte ist (wie das gesamte Völ-
kergewohnheitsrecht) ein sich entwickelndes Konzept.

So muss es als Errungenschaft betrachtet werden, dass nach 
1948 neue Normen des Menschenrechtsschutzes und neue gericht-
liche Foren etabliert wurden. In der Präambel der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948 wird betont, 
dass es notwendig sei, die Menschenrechte durch die »Herrschaft 
des Rechtes« zu schützen, damit der Mensch »nicht gezwungen« 
wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Un-
terdrückung zu greifen.

1950, zwei Jahre nach der AEMR, wurde mit der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention ein wirkungsvolles System ge-
schaffen, das seit Ende des Kalten Krieges für ca. 800 Millionen 
Menschen Schutz bietet. Ähnlich konzipiert, aber weniger durch-
setzungsstark sind die Kodifikationen von Menschenrechten für 
den amerikanischen (Amerikanische Menschenrechtskonventi-
on von 1969) und afrikanischen (Afrikanische Charta der Men-
schenrechte, 1986 in Kraft getreten) Kontinent.

Aber immer mehr sehen wir, dass diese Mechanismen, die dem 
Schutz von internationalen Menschenrechtsabkommen dienen, 
ausgelastet sind oder keine effektiven und nachhaltigen Lösun-
gen gewähren. 

Zum Beispiel warteten Ende 2020 vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) 62.000 Anträge. Diese 
Zahl stieg bis Ende 2021 auf 70.150, was einem Anstieg von 13% 
entspricht. 70% aller anhängigen Anträge betreffen vier Länder: 
An erster Stelle steht die Russische Föderation mit rund 17.000 
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Beschwerden und ist damit nach wie vor das Land mit der höchs-
ten Fallzahl, mit einem Anstieg von 24% gegenüber dem Vorjahr. 
Dann kommt die Türkei mit 15.250 Beschwerden, ebenfalls ein 
Anstieg von fast 30% gegenüber 2020, gefolgt von der Ukraine 
mit rund 11.350 Beschwerden und einem Anstieg von 9%. Und 
schließlich Rumänien mit 5.700 Beschwerden und einem Rück-
gang von 24%.7

Die Türkei unter Präsident Erdogan: 
Hoffnungsloser Fall für Menschenrechte 

Die AKP und ihr Führüngskader unter dem jetzigen Präsiden-
ten Erdogan kam 2002 mit großer Hoffnung an die türkische 
Regierung. Sie führte anfänglich, auch mit dem Anstreben und 
der Vision einer EU-Mitgliedschaft, demokratische und rechts-
staatliche Reformen durch. Aber nachdem Abdullah Gül, Mit-
gründer der AKP und langjähriger Weggefährte Erdogans, 2007 
Präsident der Türkei wurde und somit die Linie der »kemalisti-
schen« Präsidenten unterbrochen war, brachte Erdogan die legisla-
tive sowie die exekutive Macht weitgehend unter seine Kontrolle. 

Mit den Verfassungsänderungen 2010 wurden zwar wichtige 
Schritte zur Stärkung einer unabhängigen Justiz unternommen. 
Aber schon 2013 wurden Schritte eingeleitet, die die Schutzme-
chanismen der unabhängigen Judikative unterminierten. Im Jahr 
2014, als die Union Juristischer Plattformen, eine von der türki-
schen Regierung unterstützte Gruppe, die Wahl für den türki-
schen Rat der Richter und Staatsanwälte gewann, vergrößerte 
sich der politische Einfluss in der Judikative.

Diese Verschlechterung beschleunigte sich nach dem Putsch-
versuch vom 15. Juli 2016. Die türkische Regierung verhängte 
den Ausnahmezustand, der die Regierung ermächtigte, Geset-
ze ohne legislative oder gerichtliche Kontrolle per Dekret zu er-
lassen. Durch die Entlassung von mehr als 4.000 RichterInnen 

7	 HUDOC Datenbank des EGMR. 



29

Menschenrechte in nicht rechtsstaatlichen Systemen

und StaatsanwältInnen und die Einstellung von mehr als 9.000 
neuen RichterInnen innerhalb des zweijährigen Ausnahmezu-
stands erlangte die türkische Regierung die vollständige Kont-
rolle über die Judikative.

Auch wenn formal der Ausnahmezustand am 18. Juli 2018 
endete, setzt sich die Verschlechterung der Menschen- und 
Grundrechte fort. Denn viele der während des Ausnahmezu-
stands eingeführten Maßnahmen sind weiterhin in Kraft.

Der Rechtsrahmen enthält zwar allgemeine Garantien für 
die Achtung der Menschen- und Grundrechte, aber die Rechts-
vorschriften und die Praxis müssen noch mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) und der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
in Einklang gebracht werden. Die weitreichenden Regulierun-
gen für die Tätigkeit in Medien, Literatur, Justiz, Wissenschaft, 
Menschenrechts- und anderen kritischen Organisationen schrän-
ken die Freiheiten der Berufsausübung erheblich ein und führen 
vielfach zur Selbstzensur und inneren Emigration. 

Die Weigerung der Türkei, Urteile des EGMR umzusetzen – 
insbesondere in den Fällen des Menschenrechtsanwalts und Co-
Vorsitzenden der prokurdischen HDP Selahattin Demirtaş8 und 
des Unternehmers und Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala9 
–, verstärkte die Bedenken hinsichtlich der Einhaltung interna-
tionaler und europäischer Standards durch die Justiz. Der Aus-
tritt der Türkei aus der »Istanbul-Konvention«, dem Übereinkom-
men des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt, stellte auch das türkische 
Engagement für diese Standards mehr als in Frage.

Gravierende Rückschritte gibt es auch hinsichtlich der Mei-
nungsfreiheit. Auch die Gesetzgebung und ihre Umsetzung, ins-
besondere die Bestimmungen zur nationalen Sicherheit und zur 
Terrorismusbekämpfung, verstoßen gegen die Europäische Men-

8	 ANF Deutsch, 01.04.2022.
9	 Uwe Lueb, »Urteil gegen Osman Kavala: Wer ist der türkische Kulturförde-

rer?«, ndr.de.
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schenrechtskonvention und andere internationale Standards und 
weichen von der Rechtsprechung des EGMR ab. Die Verbreitung 
oppositioneller Stimmen und das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung werden durch den zunehmenden Druck und die restriktiven 
Maßnahmen beeinträchtigt. Es kommt vielfach zu Strafverfahren 
und Verurteilungen von JournalistInnen, Menschenrechtsvertei-
digerInnen, RechtsanwältInnen, SchriftstellerInnen, Oppositions-
politikerInnen, Studierenden und NutzerInnen sozialer Medien. 
Im Bereich der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit kommt 
es mittels wiederholter Verbote, unverhältnismäßiger Eingriffe 
und übermäßiger Gewaltanwendung bei friedlichen Demonst-
rationen, Ermittlungen, Bußgeldern und strafrechtlicher Verfol-
gung von Demonstrierenden unter dem Vorwurf terroristischer 
Aktivitäten zu weiteren gravierenden Rückschritten. Die Gesetz-
gebung und ihre Umsetzung stehen nicht im Einklang mit der 
türkischen Verfassung, den europäischen Standards und den in-
ternationalen Konventionen.

Völkertribunale (Peoples’ Tribunal) 10, 11

Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, fangen mit dem bewussten 
Hinschauen an. Eine Methode der Aufmerksamkeit sind »Völ-
kertribunale« (Peoples’ Tribunal). 

Völkertribunale werden von zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen gegründet, um mit Hilfe von Recherchen und juristischer 
Expertise Staatsregierungen zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie 
der Meinung sind, dass Menschenrechtsverletzungen oder Verlet-
zungen der Rechte von Völkern von einem Staat, einer Gemein-
schaft oder einem Rechtssystem nicht formell anerkannt oder 
strafrechtlich behandelt werden. Dabei ist von besonderer Wich-
tigkeit, dass ein Völkertribunal als eine von staatlichen Instan-
zen unabhängige, international tätige Bewegung organisiert ist. 

10	 Byrnes/Simm 2017.
11	 Paulose 2020.

UNGERECHTIG-
KEITEN ZU 

BEKÄMPFEN, 
FANGEN MIT DEM 

BEWUSSTEN 
HINSCHAUEN AN.
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Ihr Fokus und ihre Ziele sind begrenzt, auch wenn sie für einen 
längeren Zeitraum eingerichtet werden. Diese Form des sozialen 
und rechtlichen Aktivismus von denjenigen, die sich für die An-
erkennung und Wiedergutmachung schwerer Menschenrechts-
verletzungen einsetzen, gilt als wertvolle Form des Aktivismus. 

Obwohl die Art und Weise, wie solche Tribunale in den letzten 
Jahrzehnten organisiert wurden, sehr unterschiedlich ist, weisen 
sie doch eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf: 

Erstens stellen sie alle eine »formale« Reaktion auf das (ver-
meintliche) Versagen oder die Unfähigkeit staatlicher, nationaler 
und internationaler Institutionen dar, systematische Menschen-
rechtsverletzungen zu verhindern oder zu beheben. 

Zweitens bringen sie den Glauben an die emanzipatorische 
und schützende Kraft des Völkerrechts zum Ausdruck, und die 
Beteiligten beanspruchen als Nutznießer dieses Rechts das Recht, 
es sich zu eigen zu machen, es auszulegen und die Staaten für 
Verstöße gegen dieses Recht zur Rechenschaft zu ziehen. Wäh-
rend das Hauptanliegen einiger Tribunale darin besteht, die Um-
setzung des bestehenden positiven Rechts zu fördern, sind viele 
Tribunale keine unkritischen Anwendungen des internationalen 
Rechts. Vielmehr kritisieren sie jene völkerrechtlichen Konzepte 
und Strukturen, die Ungerechtigkeit unterstützen und für sie an-
geführt werden, und versuchen, die unterdrückerischen Dimen-
sionen des internationalen Rechts in Frage zu stellen. Infolgedes-
sen versuchen sie regelmäßig, das bestehende Völkerrecht in eine 
Richtung zu lenken, die unterdrückten Völkern und Randgrup-
pen einen besseren Schutz bietet.

Die Kritik an den Völkertribunalen und an der Praxis der 
einzelnen Tribunale spiegelt häufig das Bestreben der Staaten 
wider, ihr Monopol auf die maßgebliche Rechtsetzung und die 
Auslegung und Anwendung des Völkerrechts zu behaupten. Vor-
geworfen wird den Völkertribunalen auch, dass sie sich nicht an 
ein formalistisches und begrenztes Modell der kontradiktorischen 
Prozessführung halten, und verkennen das Wesen der sozialen 
Tätigkeit, an der die Völkertribunale beteiligt sind. 



32 DuB 8 | 04/2023

Oğuzhan Albayrak

Völkertribunale erfüllen zahlreiche Aufgaben, die offizielle 
Institutionen und Verfahren noch immer nicht angemessen er-
füllen. Aus diesem Grund erfreuen sie sich zunehmender Beliebt-
heit und sind für soziale Bewegungen zu einer gängigen Form 
des Widerstands geworden.

Das »Türkei-Tribunal«

Das »Türkei-Tribunal (TT)« ist eine Initiative gegründet von re-
nommierten JuristInnen, mit dem Ziel, über die Menschenrechts-
verletzungen in der Türkei zu berichten. Das Tribunal hat seinen 
Sitz in Genf.12  Seit seiner Gründung mit dem Motto »Schwei-
gen ist der größte Feind der grundlegenden Menschenrechte« in 
2019 hat das TT eine Reihe von Menschenrechtsberichten ver-
öffentlicht.13

Das Türkei-Tribunal, das vom 20. bis 24. September 2021 in 
Genf stattfand, wurde sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. 
Als »RichterInnen« des Tribunals fungierten langjährige und er-
fahrene JuristInnen und RichterInnen, darunter auch die Vi-
zepräsidentin des EGMR Dr. Françoise Baroness Tulkens. Das 
Fachwissen, die Erfahrung und die Unabhängigkeit der Bericht-
erstattung waren unbestritten, und die Qualität der Berichte ent-
sprach sehr hohen Standards, wobei die berichteten Fakten sorg-
fältig referenziert und dokumentiert wurden.   

Die Zeugenaussagen (insgesamt 15) wurden von einem brei-
ten und repräsentativen Spektrum von Gruppen gesammelt, die 
von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind – kurdische Zi-
vilistInnen und JournalistInnen, sozialistische AktivistInnen, En-
gagierte der Hizmet-Bewegung, Repräsentanten der LGBTQI+-
Community sowie der Justiz.  

12	 »Why a Turkey Tribunal?«, turkeytribunal.org.
13	 1. Folter, 2. Gewaltsames Verschwindenlassen/Entführungen von Personen, 

3. Pressefreiheit, 4. Straflosigkeit, 5. Unabhängige Justiz und Zugang zum 
Recht und 6. Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach dem Römischen 
Statut in der Türkei. Siehe https://turkeytribunal.org/the-reports/.
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Auch wenn ZeugInnen über ihre individuellen Schicksale an-
gehört wurden, zielte das Tribunal nicht darauf ab, über einzelne 
Fälle zu urteilen, sondern die Existenz von Menschenrechtsver-
letzungen in der Türkei zu statuieren. Da trotz offizieller Einla-
dung keine Vertretung der türkischen Behörden anwesend war, 
stellten die RichterInnen ihre Fragen an die AutorInnen der Men-
schenrechtsberichte sowie an die ZeugInnen selbst.

Das TT gab zu jedem einzelnen Bericht eine Stellungnahme 
ab14, wobei sie jeweils die Verpflichtungen der Türkei unterstrich. 

In Bezug auf den Folterbericht stellte das Tribunal fest, dass 
in der Türkei systematisch und organisiert gefoltert wird, betrof-
fen sind insbesondere Personen, die der Hizmet-/Gülen-Bewe-
gung nahestehen oder diese aktiv unterstützen, oder KurdInnen 
und Links-AktivistInnen. Insbesondere wurde darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Folterandrohungen gegenüber Verwand-
ten, vor allem die Androhung von Vergewaltigung der Ehefrau-
en und Töchter, einige der Opfer stärker beeinträchtigt haben als 
physische Folterhandlungen an ihnen selbst. 

In Bezug auf Entführungen und gewaltsamem Verschwinden-
lassen von Personen, wies das Tribunal darauf hin, dass diese Teil 
staatlicher Maßnahmen gegenüber vermeintlichen politischen 
GegnerInnen sind und dass Beschwerden und Anschuldigungen 
über Entführungen nicht ordnungsgemäß untersucht werden. Das 
TT betonte, dass obwohl die Türkei nicht Vertragspartei des In-
ternationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor 
dem Verschwindenlassen ist, sie dennoch Verpflichtungen nach 
internationaler Rechtsprechung hat.

Im Rahmen der Pressefreiheit vertritt das Tribunal die Mei-
nung, wie auch andere NGOs und BeobachterInnen, dass die 
Unterdrückung der Presse und der freien Meinungsäußerung auf 
eine umfassendere Politik des Staates hinweist, kritische Stimmen 
zum Schweigen zu bringen und den Zugang der Menschen zu In-
formationen einzuschränken. Das Tribunal unterstrich, dass die 
strafrechtliche Verfolgung und Inhaftierung von JournalistIn-

14	 »The Opinion of Turkey Tribunal«, turkeytribunal.org.
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nen wegen der bloßen Berichterstattung über heikle, aber wich-
tige politische Themen eine Form des direkten Eingriffs in die 
Pressefreiheit ist und eine abschreckende Wirkung hat, die zur 
Selbstzensur führen kann.

In Bezug auf Straflosigkeit war das Tribunal der Auffassung, 
dass es in der Türkei seit 1980 eine anhaltende und vorherrschende 
Kultur der Straflosigkeit gibt, die in den letzten Jahren, insbeson-
dere seit dem Putschversuch im Juli 2016, ein noch nie dagewese-
nes Ausmaß erreicht hat. Das Tribunal zeigte auf die folgenden 
fünf Ursachen: (i) die mangelhafte Rechtsstruktur, (ii) die politi-
sche Rhetorik, die die Muster der Straflosigkeit verstärkt, (iii) der 
fehlende politische Wille, staatliche Akteure zur Rechenschaft zu 
ziehen, (iv) die ineffizienten und verzögerten Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft und (v) das Fehlen einer unabhängigen Justiz.

Zu den Themen Unabhängigkeit der Justiz und Zugang zur 
Justiz wies das Tribunal darauf hin, dass die Rechtsstaatlichkeit 
durch die Reaktion der Regierung auf die Gezi-Park-Proteste im 
Juni 2013 und darüber hinaus durch die konkrete Androhung 
der strafrechtlichen Verfolgung von hochrangigen Staatsbeam-
ten wegen Korruption im Dezember 2013 sehr schnell destabi-
lisiert wurde. Außerdem stellte das Tribunal fest, dass die nati-
onalen Anti-Terror-Gesetze zu vage sind und zu weit ausgelegt 
werden. Darüber hinaus stellte das Tribunal fest, dass die durch 
Notstandsdekrete eingeführten weitreichenden Beschränkungen 
des Rechts auf Verteidigung, insbesondere in Anti-Terror-Fällen, 
seiner Ansicht nach nicht mit den internationalen Menschen-
rechtsverpflichtungen der Türkei vereinbar sind. Nach Ansicht 
des Tribunals ist ein effektiver Zugang zur Justiz und damit der 
Schutz der grundlegenden Menschenrechte beim derzeitigen Zu-
stand des Justizsystems in der Türkei illusorisch.

In ihrer Anhörung, ob diese Menschenrechtsverletzungen in 
der Türkei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach dem Römer 
Statut darstellen, betonte das Tribunal, dass die in der Türkei be-
gangenen Folterfälle und das Verschwindenlassen von Personen, 
die sich in den letzten Jahren immer mehr gezielt auf eine be-
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stimmte Bevölkerungsgruppe richten, als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit gesehen werden kann. 

Die Anhörung des Tribunals war eine aufschlussreiche und 
tiefgreifende Erfahrung für alle Beteiligten. Viele der ZeugInnen 
berichteten davon, wie bekräftigend es für sie war, von tatsächlich 
unabhängigen JuristInnen angehört zu werden. Natürlich darf 
nicht vergessen werden, dass das Türkei-Tribunal kein tatsächli-
ches Gericht ist und ihre Urteile keine Rechtskraft besitzen. Es 
geht dabei viel mehr darum, Aufmerksamkeit zu schaffen über 
die Menschenrechtslage in der Türkei. Wie anfangs erwähnt, ist 
»Schweigen der größte Feind der Menschenrechte«, und es geht 
beim Tribunal vor allem darum, unsere Stimme zu erheben und 
zivilgesellschaftlichen Druck auf die Republik der Türkei auszu-
üben und die türkische Bevölkerung über Menschenrechtsver-
letzungen aufzuklären. Denn nur wenn die türkische Regierung 
ihren Rückhalt in der Bevölkerung verliert, können wir hoffen, 
dass es zu einem Regimewechsel kommt und eine Verbesserung 
der Lage ermöglicht wird.
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Demokratie versus 
Menschenrechte?
Warum Menschenrechtsarbeit auch 
Demokratiearbeit sein muss1

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt
Institut für Politische Wissenschaft, Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Die internationale Menschenrechtspolitik befin-
det sich derzeit in einer fundamentalen Krise. Beson-
ders irritierend ist in diesem Zusammenhang, dass 

Absagen an die Menschenrechte verstärkt auch im Namen der 
»Demokratie« geschehen. Der Zusammenhang von Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten bedarf daher er-
neuter Grundsatzreflexion. Dies geschieht in doppelter Abgren-
zung einerseits gegenüber Carl Schmitts Dekonstruktion der 
Rechtsstaatlichkeit durch den Primat einer dezisionistisch ge-
fassten Demokratie und andererseits gegenüber demokratieskep-
tisch gewendeten Konzepten von Rechtsstaatlichkeit und Grund- 
bzw. Menschenrechten. Im Horizont der Kantischen Aufklärung 
lassen sich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrech-
te hingegen als komplexes Sinnganzes vergewissern. Das Eintre-
ten für Menschenrechte verlangt heute erneut auch eine Ausein-
andersetzung um das Verständnis der Demokratie.

1	 Fußnote: Übernommen aus: Zeitschrift für Menschenrechte 2 (2018), gemäß 
Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de).
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Absagen an Menschenrechte im 
Namen von Demokratie?

Siebzig Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte (am 10. Dezember 1948) befindet sich die 
internationale Menschenrechtspolitik in schwieriger Verfassung. 
Die aktuelle Krise multilateraler Kooperation und multilateraler 
Institutionen schlägt auch auf die Menschenrechte durch, wie der 
im Juni 2018 erklärte Ausstieg der USA aus dem UN-Menschen-
rechtsrat schlaglichtartig verdeutlicht hat. Manche Kommentato-
ren fürchten, dass das historische Projekt, das darauf abzielt, im 
Medium internationalen Rechts menschenrechtliche Standards 
zu etablieren und sukzessive immer besser durchzusetzen, insge-
samt auf dem Spiel stehen könnte (vgl. Hopgood 2013).

Besonders irritierend ist die Tatsache, dass Absagen an men-
schenrechtliche Verbindlichkeiten neuerdings verstärkt im Namen 
der Demokratie erfolgen. In der Schweiz, die sich bekanntlich als 
eines der Ursprungsländer der Demokratie versteht, findet derzeit 
ein von der rechtskonservativen Schweizer Volkspartei initiier-
tes Referendum unter dem Motto »Schweizer Recht statt fremde 
Richter« statt.2 Ziel ist es, die Schweiz aus der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) he-
rauszulösen. Sollte dieses Referendum Erfolg haben, hätte dies 
Signalwirkung auch für andere Staaten, etwa für das Vereinigte 
Königreich, in dem manche Brexit-Fans am liebsten auch die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention kündigen und sich aus der 
Rechtsprechung des EGMR zurückziehen würden.3 Polemische 
Attacken konzentrieren sich aber keineswegs nur auf »fremde« 
Richter. In Polen nimmt die Regierung die einheimische Justiz 

2	 www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/abstimmungen/selbstbestim-
mungsinitiative.html.

3	 Die Europäische Menschenrechtskonvention und der ihr zugeordnete Ge-
richtshof operieren nicht im Rahmen der Europäischen Union, aus der das 
Vereinigte Königreich nach dem Brexit-Referendum aussteigen wird, son-
dern gehören zum Europarat, einer Regionalorganisation, die mit 47 Mit-
gliedstaaten sehr viel weiter gespannt, wenn auch weniger dicht institutio-
nalisiert ist als die EU.
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an die Kandare und beruft sich dabei auf ihre durch Volkswahl 
etablierte Autorität, die weit höher stehe als elitäre Richtergremi-
en. Ungarns Ministerpräsident, der sein Land zum Modell »illibe-
raler Demokratie« aufbaut, beschneidet den Entfaltungsraum zi-
vilgesellschaftlicher Organisationen, die nach russischem Vorbild 
als »Agenten des Auslands« diskreditiert und neuerdings verstärkt 
durch strafrechtliche Sanktionen bedroht werden. Populistische 
Politiker aus unterschiedlichen Ländern inszenieren Rechtsbrü-
che geradezu lustvoll in aller Öffentlichkeit, um auf diese Weise 
unter Beweis zu stellen, dass sich volksnahe Politik keinen Deut 
um menschenrechtliche Normen und Prinzipien schert und auch 
den Bruch mit rechtsstaatlichen Institutionen riskiert. Der Be-
griff der Demokratie nimmt in ihrer Rhetorik eine dezidiert an-
tiliberale Tonlage an.

Dass Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
einander wechselseitig voraussetzen und letztlich zusammenge-
hören, ist offenbar keine Selbstverständlichkeit mehr. Diese Zu-
sammengehörigkeit philosophisch erneut zu plausibilisieren, ist 
deshalb das Ziel des vorliegenden Aufsatzes. Zunächst skizziere 
ich in Anlehnung an Carl Schmitt einen Begriff von Demokratie, 
in dem sich die Souveränität des Volkes darin manifestiert, dass 
sie auf rechtsstaatliche Institutionen und menschenrechtliche Pos-
tulate letztlich keine Rücksicht nimmt (Kap. 2). Komplementär 
dazu rekonstruiere ich sodann eine konservativ-liberale Auffas-
sung von Rechtsstaatlichkeit, die durch eine skeptische Defensiv-
haltung gegenüber der Demokratie gekennzeichnet ist (Kap. 3). 
In kritischer Auseinandersetzung mit beiden Positionen entwick-
le ich schließlich ein Verständnis von menschenrechtlicher De-
mokratie, demzufolge Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie von vornherein zusammengehören. Ich sehe mich in 
diesem Unterfangen der Aufklärung im Geiste Immanuel Kants 
verpflichtet (Kap. 4). Die Ausführungen münden die Formulie-
rung einiger Konsequenzen für die Menschenrechtspraxis (Kap. 5).

DASS MENSCHEN-
RECHTE, RECHTS-
STAATLICHKEIT 
UND DEMOKRATIE 
EINANDER 
WECHSELSEITIG 
VORAUSSETZEN 
UND LETZTLICH 
ZUSAMMEN-
GEHÖREN, IST 
OFFENBAR 
KEINE SELBST-
VERSTÄNDLICH-
KEIT MEHR.
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Demokratie versus Rechtsstaat

Formeln wie »demokratischer Rechtsstaat« oder »rechtsstaatliche 
Demokratie«, die sich im politischen Sprachgebrauch weitgehend 
durchgesetzt haben, suggerieren, dass Demokratie und Rechts-
staat einen sinnvollen Gesamtzusammenhang bilden. Genau dies 
wird von Carl Schmitt radikal in Frage gestellt. In polemischer 
Auseinandersetzung mit der Weimarer Verfassung und den sie ver-
teidigenden liberalen Rechtsstaatstheoretikern betont er, dass das 
übliche Kompositum von Rechtsstaat und Demokratie einen fun-
damentalen Widerspruch verschleiere, der in der politischen Krise 
indes offen zu Tage treten müsse. »Es ist der in seiner Tiefe un-
überwindliche Gegensatz von liberalem Einzelmensch-Bewußt-
sein und demokratischer Homogenität.« (Schmitt 1926/1985:23)

Schmitt definiert Rechtsstaatlichkeit durch zwei zusam-
mengehörige Komponenten: Gewaltenteilung und individuel-
le Grundrechte (vgl. Schmitt 1928/1989: 157-199). Beide gemein-
sam dienen dem liberalen Interesse, politische Souveränität – in 
welcher Gestalt auch immer – zu domestizieren, zu begrenzen 
und institutionell einzuhegen. Die Demokratie hingegen ist für 
Schmitt gerade eine positive Ausdrucksgestalt politischer Souve-
ränität, ausgeübt vom Volk bzw. seiner Mehrheit. Er bestimmt sie 
als kollektives Äquivalent zur absolutistischen Fürstensouveräni-
tät. Eine echte Demokratie bestehe in der »Identität des wirklich 
anwesenden Volkes mit sich selbst« und manifestiere sich in der 
Kraft zu kollektiver Entscheidung und Selbstbehauptung (ebd.: 
235). Wie die Liberalen des 19. Jahrhunderts dem vormals souve-
ränen Monarchen bestimmte Konzessionen abgetrotzt hätten, 
um seine Herrschaft ihren Interessen dienstbar zu machen, so 
seien die zeitgenössischen Liberalen darauf erpicht, der demo-
kratischen Souveränität normativ und institutionell die Zügel 
anzulegen. Das Ergebnis, die »rechtsstaatliche Demokratie«, er-
weise sich indes als prekärer Formelkompromiss zwischen zwei 
letztlich unverträglichen Orientierungen: kollektiver Souveräni-
tätsbehauptung und individualistisch-liberaler Souveränitätsver-
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hinderung. Während die Demokratie politische Macht positiv 
konstituiere, ziele die Rechtsstaatlichkeit mit ihren institutionel-
len »checks and balances« sowie den Abwehrrechten des Einzel-
nen gegen den Staat negativ auf Machtbegrenzung. Diese grund-
legende Differenz werde in der Rede von der rechtsstaatlichen 
Demokratie harmonisierend überspielt.

Zwar konzediert Schmitt, dass das Volk in der Demokratie 
frei sei, sich selbst eine rechtsstaatliche Verfassung – mit Gewal-
tenteilung und Grundrechten – zu geben. Wer auch sollte das 
souveräne Volk daran hindern? Entscheidend aber sei, dass die 
rechtsstaatlichen Normen und Institutionen, wenn es hart auf 
hart komme, gegenüber dem Kollektivsouverän keine wirkliche 
Bindungskraft entfalten können. Es müsse jederzeit möglich sein, 
die in souveräner Entscheidung beschlossenen Verfassungsinsti-
tutionen wieder zurückzunehmen, sie konkret zu durchbrechen 
oder sogar ganz außer Kraft zu setzen. Andernfalls hätte sich das 
Volk als demokratischer Souverän bereits aufgegeben. »Das Volk 
ist aber in einer Demokratie der Souverän; es kann das ganze 
System der verfassungsgesetzlichen Normierung durchbrechen 
und einen Prozeß entscheiden, wie der Fürst in einer absoluten 
Monarchie Prozesse entscheiden konnte. Es ist oberster Richter, 
wie es oberster Gesetzgeber ist.« (Schmitt 1928/1989: 275) Ähnlich 
gilt, dass die Demokratie auch auf individuelle Grundrechtspo-
sitionen oder die Rechte von Minderheiten letztlich keine Rück-
sicht nehmen könne.

Weil die liberalen Rechtsstaatstheoretiker dieser harten Kon-
sequenz der Volkssouveränität in der Regel ausweichen, können 
sie nach Schmitt, keine wirklichen Demokraten sein. Stattdes-
sen verortet Schmitt das liberale Denken in der Linie des »regi-
men commixtum« (vgl. ebd.: 216-218). Gemeint ist die schon bei 
Aristoteles angelegte und dann vor allem durch Cicero popu-
lär gewordene Vorstellung, dass die ideale Staatsverfassung aus 
einer Mischung unterschiedlicher Herrschaftsformen – Monar-
chie, Aristokratie und Demokratie – bestehe, die sich wechselsei-
tig ergänzen und wechselseitig begrenzen. Cicero sieht eine solche 
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Mischverfassung paradigmatisch in der römischen Republik ver-
körpert. Zwar enthält sie in Gestalt von Volksversammlung und 
Volkstribunen gewisse demokratische Komponenten, denen aber 
zum Ausgleich amtsaristokratische Eliten in Senat und Magist-
rat zur Seite gestellt werden. Auch der moderne Verfassungsstaat 
wird bis heute gelegentlich in dieser weit gespannten Traditions-
linie interpretiert. Er erscheint dann als Kombination von qua-
si-monarchischer exekutiver Spitze, amtsaristokratischen Eliten 
in Legislative und Judikative und den mehr oder weniger de-
mokratischen Verfahren von Volkswahl und Volksentscheidung. 
Ein Staat mit gewissen demokratischen »Komponenten« ist laut 
Schmitt jedoch keine echte Demokratie. Deshalb sei die »rechts-
staatliche Demokratie« ein Unbegriff, genauer: das halbherzige 
Projekt liberaler Eliten, die sich vor der ungebändigten Souverä-
nität des Volkes fürchten, ihre bourgeoisen Interessen aber nicht 
in offenem politischen Kampf verfolgen, sondern hinter hochflie-
genden normativen Postulaten verstecken. Besonders suspekt sind 
Schmitt in diesem Zusammenhang universalistische Normen: 
»Wer Menschheit sagt, will betrügen.«4

In politisch ruhigen Zeiten mögen, so Schmitt, halbherzige 
Kompromisse zwischen gegensätzlichen Orientierungen vorerst 
halten. Spätestens in einer politischen Krise hingegen, gelte es 
jedoch, Farbe zu bekennen. Deshalb sei der Ausnahmezustand 
gleichsam die Stunde der Wahrheit, in der sich die politische Sou-
veränität unmittelbar zu Tage trete und den Schleier rechtsstaatli-
cher Illusionen zerreiße (vgl. Schmitt 1934/1990: 11). An die Stelle 
normativer Regelungen trete nun die souveräne Entscheidung, 
die »normativ betrachtet, aus einem Nichts geboren« (ebd.: 42) 
sei und deshalb an keinem normativen Maßstab bemessen und 
bewertet werden könne. Der Ausnahmezustand ist für Schmitt 
nicht nur eine Grenzsituation, sondern beleuchtet zugleich die 
Grundsituation, in der sich die politische Ordnung latent immer 
befinde, wie sich in der Krise offen zeigte. Spätestens dann falle 
die Illusion, es könne eine rechtsstaatliche Demokratie geben, die 

4	 Schmitt 1932/1987: 55. Schmitt zitiert hier ein Wort von Proudhon. 
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wirklich beides ist – wahrhaftiger Rechtsstaat und echte Demo-
kratie – vollends in sich zusammen (vgl. Bielefeldt 1997: 65-75).

Rechtsstaat versus Demokratie

Der von Carl Schmitt behauptete Gegensatz zwischen Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit wird von ihm zwar polemisch auf 
die Spitze getrieben, ist jedoch keine völlig freie Konstruktion, 
sondern spiegelt auf seine Weise eine antidemokratische Skepsis 
wider, die in konservativ-liberalem Rechtsstaatsdenken tatsäch-
lich eine lange Tradition hat und in vieler Hinsicht bis heute nach-
wirkt. So bekennt sich Edmund Burke, als hellsichtiger Kritiker 
der Französischen Revolution zugleich einer der intellektuellen 
Begründer des modernen politischen Konservatismus, ausdrück-
lich zum antiken Ideal des regimen commixtum. Die Mitwir-
kung des Volkes könne nur dann gedeihlich für das Gemein-
wesen wirken, wenn man dem Volk von vornherein Schranken 
setzte und seinen Einfluss durch andere Komponenten kompen-
sierte. Burkes Vorbehalte gegenüber der Demokratie zeigen sich 
darin, dass er die antike Adelsversammlung auf dem Areopag er 
als einen notwendigen »Damm gegen die Vergehungen leichtsin-
niger Demokratien« preist (vgl. Burke 1790). Zu viel Demokratie 
könne einem Gemeinwesen nicht bekommen. Daher brauche es 
Gewaltenteilung als Gegengewicht.

Die Gewaltenteilung, wie sie sich in England zur Zeit Burkes 
längst herausgebildet hatte, war zuvor bereits von Montesquieu 
in seinem berühmten Werk »Über den Geist der Gesetze« aus-
führlich gewürdigt worden: »Die gesetzgebende Körperschaft ist 
aus zwei Teilen zusammengesetzt, deren jeder den anderen durch 
ein wechselseitiges Veto bindet. Beide sind gebunden durch die 
vollziehende Gewalt, die es ihrerseits wieder durch die Gesetz-
gebung ist.« (Montesquieu 1748/1951: 226). Die Vorzüge des eng-
lischen Systems bestehen nach Montesquieu genau darin, dass 
Monarchie, Adelskammer und Volkskammer – ganz im Sinne 
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eines regimen commixtum – einander wechselseitig in Schach 
halten. Für die Gründungsväter der Amerikanischen Verfassung 
war Montesquieu eine der wichtigsten Fundgruppen für verfas-
sungsinstitutionelle Regelungen, die bekanntlich ebenfalls auf 
»checks and balances« abstellen. Wenn Carl Schmitt Spuren der 
Mischverfassung im liberalen Rechtsstaatsdenken vermutet, ist 
dies also nicht einfach aus der Luft gegriffen.

Beispiele für demokratieskeptisch eingefärbte Rechtsstaats-
konzeptionen gibt es auch aus jüngerer Zeit. Unter Berufung 
auf Aristoteles plädiert etwa Peter Graf Kielmannsegg (1988: 22) 
für einen demokratischen Verfassungsstaat, dessen Institutio-
nen zur »Domestizierung« der Demokratie dienen sollen. Auch 
diese Wortwahl lässt gewisse Vorbehalte gegen die Demokratie 
erkennen, die durch verfassungsrechtliche Institutionen und Ver-
fahren gebändigt werden müsse. Noch weitaus deutlicher zeigt 
sich eine solche Defensive bei Ulrich Matz (1978: 40), wenn er 
die »wertpluralistische Legitimität der gemischten Verfassung« 
gegen einen »demokratischen Wertmonismus« ausspielt, dessen 
freiheitsgefährdende Konsequenzen er fürchtet. Die Antithese 
von Demokratie versus Rechtsstaatlichkeit, auf die Carl Schmitt 
seine Polemik gegen Weimar gründet, wird damit gleichsam von 
der Gegenseite her bestätigt. Dies gilt ähnlich für Martin Kriele. 
Seine Staatslehre stellt bis in die Einzelheiten hinein einen be-
wussten Gegenentwurf zu Schmitt dar. Den Schmittschen An-
tagonismus überwindet er aber gerade nicht, sondern setzt ihn 
mit umgekehrten Vorzeichen fort, indem er einen historischen 
und systematischen Primat rechtsstaatlicher Institutionen vor der 
Demokratie behauptet, die sich überhaupt nur innerhalb eines 
Rechtsstaats entfalten könne (vgl. Kriele 1988: 229). Wiederum 
bleibt eine gewisse Reserve gegenüber der Demokratie unver-
kennbar, der in Gestalt rechtsstaatlicher Institutionen gleichsam 
externe Zügel angelegt werden sollen. Selten werden die Konse-
quenzen eines solchen Ansatzes so offen ausgesprochen wie von 
Dolf Sternberger, der sich als zeitgenössischer Aristoteliker ver-
steht und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 
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der Idee der Mischverfassung her interpretiert. In einem seiner 
Buchtitel negiert er expressis verbis das in Artikel 20 GG festge-
schriebene Prinzip der Volkssouveränität. Sein Buch lautet: »Nicht 
alle Staatsgewalt geht vom Volke aus« (Sternberger 1971). Dieser 
Titel hätte auch von Schmitt stammen können. Er ist bei Stern-
berger allerdings nicht diskreditierend gemeint. Vielmehr wür-
digt er die – wenn auch förmlich geleugnete – faktische Absage 
an die entschiedene Demokratie als Ausdruck verfassungspoli-
tischer Klugheit.

Nicht nur die Gewaltenteilung, sondern auch Grund- und 
Menschenrechte können als externe Vorgaben und insofern Ein-
schränkungen der Demokratie gehandelt werden. Schon die tra-
ditionelle deutsche Grundrechtslehre mit ihrer Betonung der 
»Abwehrkomponente« gegen den Staat legt solche Lesarten nahe. 
Georg Jellinek hat in seiner einflussreichen Status-Lehre die 
Grundrechte als »status negativus« definiert, nämlich als eine 
rechtlich gesicherte staatsfreie Sphäre individueller und gesell-
schaftlicher Betätigung (vgl. Jellinek: 1892). Die Grundrechte er-
scheinen in dieser Denktradition als vorgegebene normative Pos-
tulate, deren Geltungsgrund als außerhalb jeder Politik gedacht 
wird. Traditionell beruft man sich in diesem Zusammenhang auf 
das Naturrechtsdenken, das fundamentale Rechtspositionen aus 
einer teleologisch verstandenen »Natur« des Menschen deduziert.

Paradigmatisch für einen solchen naturrechtlichen Ansatz im 
Verständnis der Grundrechte ist die einflussreiche Theorie John 
Lockes. Die Trias der grundlegenden Rechte von »life, liberty, pro-
perty« leitet Locke letztlich aus dem Willen des göttlichen Schöp-
fers her, der die Menschen im Naturzustand mit diesen Rechten 
ausgestattet habe. Während die Menschen durch Abschluss eines 
Gesellschaftsvertrags den vorstaatlichen Naturzustand ansonsten 
überwinden sollen, bleiben die grundlegenden Rechte bestehen; 
sie können auch durch den Gesellschaftsvertrag nicht verändert 
werden. Als »unveräußerliche« vorstaatliche Rechte stehen sie 
gleichsam jenseits jeder Politik (Locke 1690/1977: 203). Lockes 
Position findet ein unmittelbares Echo in den berühmten Worten 
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der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die die Ausstat-
tung des Menschen mit von Gott verliehenen unveräußerlichen 
Rechten als »selbstevidente Wahrheit« verkündet.

In der Weiterführung des Lockeschen Liberalismus bilden die 
Grund- und Menschenrechte eine vor-politische, letztlich theolo-
gische Größe. Sie bleiben infolgedessen auch der Demokratie bloß 
äußerlich. Deshalb können sie – zusammen mit den »check and 
balances« des gewaltenteiligen Rechtsstaats – durchaus als Bremse 
gegenüber der Demokratie fungieren. Von einer solchen Prämis-
se her aber droht der Menschenrechtsansatz in eine Antithese zur 
entschiedenen Demokratie zu geraten, die es populistischer Po-
litik im Gegenzug möglich macht, ihre Missachtung der Men-
schenrechte als demokratische Entschiedenheit zu inszenieren.

Der Rechtsstaat zur Sicherung von 
Freiheitsrecht und Volkssouveränität

Die beiden soeben skizzierten Grundpositionen teilen – bei allem 
Gegensatz – eine grundlegende Gemeinsamkeit: Sie fassen die 
Demokratie voluntaristisch als ungebundene Volks- bzw. Mehr-
heitsherrschaft und konfrontieren sie mit externen normativen 
Ansprüchen, nämlich rechtsstaatlichen Postulaten und menschen-
rechtlichen Standards, die der Demokratie letztlich bloß äußer-
lich bleiben und insofern nur als eine Art Oktroi wirksam werden 
können. Während Carl Schmitt die souveräne Demokratie ge-
radezu dadurch definiert, dass sie sich von rechtsstaatlichen und 
menschenrechtlichen Ansprüchen weder beeindrucken noch gar 
einbinden lässt, geht es konservativ-liberalen Rechtsstaatstheore-
tikern, angefangen von Edmund Burke, umgekehrt genau darum, 
der Demokratie solche normativen Bindungen wirksam aufzu-
erlegen, um die Volkssouveränität auf diese Weise relativierend 
abzufangen und zu mäßigen. In beiden Varianten bleibt der we-
senhafte Antagonismus von Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit bzw. Demokratie und Menschenrechten aber bestehen. Das 
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Konzept eines demokratischen Rechtsstaats erweist von dorther 
bestenfalls als Kompromiss, dessen feige Halbherzigkeit Schmitt 
aggressiv entlarven möchte, während zeitgenössische Aristoteli-
ker gerade auf einen solchen Kompromiss als moderne Variante 
einer klug-moderierenden Mischverfassung abzielen.

Es stellt sich freilich die Frage, ob das hier von beiden Seiten 
her unterstellte voluntaristische Demokratiekonzept überhaupt 
sinnvoll ist. Viele Menschen, die sich als Demokratinnen und 
Demokraten verstehen, dürften darin eher ein Zerrbild sehen. Ist 
Demokratie letztlich nichts Anderes als kollektive Willkürherr-
schaft? Manifestiert sie sich am authentischsten im rücksichts-
losen Durchmarsch der jeweils herrschenden Mehrheit? Steht 
Demokratie nicht gerade auch für inhaltliche Anliegen wie po-
litische Gerechtigkeit, Fairness im Miteinander, wechselseitigen 
Respekt und gemeinschaftlich wahrgenommene politische Ver-
antwortung? In der Tradition politischen Denkens finden  sich 
jedenfalls auch nicht-voluntaristische Bestimmungen der Demokra-
tie, die der Demokratie von vornherein genuin normative Orien-
tierungen einschreiben. Eine solche Linie verläuft von Kant, der 
sich seinerseits durch Rousseau inspiriert sieht, bis hin zur mo-
dernen Diskurstheorie. Wenn man hier ansetzt, stellt sich das 
Verhältnis von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und De-
mokratie völlig anders dar. Dies sei im Folgenden am Beispiel 
Kants verdeutlicht.5

Als dem Philosophen der Französischen Revolution, wie Hein-
rich Heine ihn genannt hat, geht es Kant darum Volkssouverä-
nität, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in ihrem Sinn-
zusammenhang zu erfassen. Dies leistet er dadurch, dass er die 
Volkssouveränität selbst – in kritischer Weiterführung Rousseaus 

5	 Wenn man Kant für aktuelle politische Diskussionen zu Menschenrechten, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie fruchtbar machen will, kommt man nicht 
darum herum, einige Übersetzungsarbeit zu leisten. Eine Quelle möglicher 
Verwirrung resultiert daher, dass Kant selbst den Begriff der Demokratie nie 
affirmativ verwendet, weil er darunter – in der Linie der antiken Verfassungs-
typologie – eine unmittelbare Volksregierung versteht, die keinerlei Gewal-
tenteilung kenne und die er deshalb ablehnt. Stattdessen stützt sich Kant 
auf den heutzutage ziemlich abgeblassten Begriff der Republik.
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– durch die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit normativ de-
finiert. Volkssouveränität meint bei Kant nicht etwa eine vo-
luntaristisch gefasste Kollektivherrschaft des Volkes bzw. seiner 
Mehrheit, sondern bezeichnet die gemeinschaftlich wahrgenomme-
ne Verantwortung einer republikanisch verfassten Bürgerschaft für 
die Gestaltung und Sicherung der gleichen Freiheit aller Rechts-
genossen. Genau diese gleiche Freiheit ist zugleich aber das eine, 
allen Menschen gleichsam von Geburt zukommende Menschen-
recht – besser gesagt: das tragende Menschenrechtsprinzip. Volks-
souveränität und Menschenrechtsprinzip sind damit von vornhe-
rein aufeinander verwiesen und erläutern einander wechselseitig: 
Während die vom Volk getragene republikanische Gesetzgebung 
dem einen, abstrakten Menschenrecht überhaupt erst konkrete 
Konturen verleiht, bleibt diese Gesetzgebung ihrerseits auf die 
Idee des grundlegenden Menschenrechts verwiesen. Die Gewal-
tenteilung bildet die Voraussetzung dafür, dass der Prozess repu-
blikanischer Menschenrechtsausgestaltung in transparenter und 
kontrollierbarer Weise vonstattengehen kann. Soweit die Pointe 
der Kantischen Rechtsphilosophie in aller Kürze.

Nun der Reihe nach. Kants praktische Philosophie ist ent-
schiedenste Freiheitsphilosophie. In seiner Moralphilosophie 
weitet er das Bewusstsein individueller menschlicher Verant-
wortung aus, indem er den kategorischen Imperativ als Prinzip 
der moralischen Selbstgesetzgebung des Menschen darlegt, der 
seine partikularen Interessen zugunsten einer von ihm selbst mit-
zugestaltenden moralischen Welt überschreitet. In der Berufung 
zur moralischen Autonomie besteht die Würde des Menschen, die 
über jeden Preis erhaben ist und eine unbedingte Achtung ver-
langt, die letztlich mit der Achtung vor dem moralischen Gesetz 
gleichbedeutend ist (vgl. Kant 1785: 434). Diese Einsicht hat Kon-
sequenzen für die Rechtsordnung. Der Achtungsanspruch des 
Menschen als Verantwortungssubjekt soll auch in der Rechts-
ordnung zur Geltung kommen, die Kant konsequent als egalitä-
re Freiheitsordnung fasst.

Freiheit steht für Kant deshalb im Zentrum der Rechtsord-
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nung. Rechtliche Freiheit ist nicht nur ein Wert neben anderen 
Werten, auch nicht nur ein Recht neben anderen Rechten. Viel-
mehr fungiert sie eben als das strukturbildende Prinzip der Rechts-
ordnung insgesamt. Diese Perspektive ist neu. Die so fundierend 
verstandene rechtliche Freiheit findet ihre legitime Schranke nun 
nicht mehr an äußeren Vorgaben – an Traditionen oder Üblich-
keiten –, wie dies bis dato gedacht war; die Freiheit hatte dabei 
die Qualität eines Privilegs. Der von Kant formulierte Paradig-
menwechsel besteht genau darin, dass der Freiheit der Vorrang 
gegenüber allen Traditionen gebührt; sie ist nicht Privileg, son-
dern universales Menschenrecht. Schranken der Freiheit können 
nach Kant deshalb nur durch die Freiheit selbst gesetzt werden, 
nämlich die gleiche Freiheit der anderen. »Freiheit […], sofern sie 
mit jedes Anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zu-
sammen bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, jedem 
Menschen kraft seiner Menschheit zustehende Recht.«6

Mit diesem ursprünglichen Menschenrecht eines jeden auf 
Freiheit spricht Kant nicht die Ebene positivierter Rechte an, son-
dern das allen konkreten Rechtspositionen vorausliegende Men-
schenrechtprinzip. Die Abstraktheit dieses einen, ursprünglichen 
Menschenrechts impliziert denn auch den Auftrag zur gesetzge-
berischen Ausgestaltung, durch die materiale Rechtsgarantien – 
d.h. die konkreten Menschenrechte im Plural – überhaupt erst 
Gestalt gewinnen. Die dafür erforderlichen Gesetze können frei-
lich nur dann vollends legitim sein,7 wenn sie so gestaltet sind, 
dass sie von einer egalitär verfassten republikanischen Staats-
bürgergemeinschaft in Freiheit beschlossen sein könnten.8 Die 
Struktur gleicher Freiheit, die Kant der Rechtsordnung insgesamt 

6	 Kant 1797: 37. »Die angeborene Gleichheit«, so heißt es weiter, liege »schon 
im Prinzip der angeborenen Freiheit« und sei von ihr nicht wirklich unter-
schieden.

7	 Als Reformer operiert Kant zugleich mit Kategorien provisorischer Legitimi-
tät; vgl. Bielefeldt 2003: 140-143.

8	 Kant 1793: 297. Kant macht in diesem Zusammenhang bekanntlich allerlei 
Konzessionen an die Plausibilitäten seiner Zeit, die nicht nur aus heutiger 
Sicht merkwürdig wirken. Dazu gehört der Ausschluss der Frauen aus der 
Aktivbürgerschaft, den er nicht näher begründet, sondern unreflektiert vor-
aussetzt.
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einschreibt, bleibt also nicht auf einen Raum vorpolitischer in-
dividueller oder gesellschaftlicher Freiheit beschränkt, sondern 
bestimmt auch die politische Verfassung der Republik, nament-
lich die Gesetzgebung. Damit entwickelt Kant ein Verständ-
nis von Volkssouveränität, das in sich selbst normativ gehaltvoll 
ist. Es meint die Wahrnehmung gemeinschaftlicher politischer 
Verantwortung in Freiheit und für die Freiheit aller. Normative 
Bindungen werden der Volkssouveränität nicht im Sinne einer 
Schadensbegrenzung gleichsam von außen auferlegt, wie manche 
konservativen Rechtsstaatsdenker sich dies vorgestellt hatten, son-
dern sind ihr selbst inhärent.

Daraus resultiert auch eine ganz andere Konzeption rechts-
staatlicher Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung, die Kant als 
entscheidendes Kennzeichen des Republikanismus postuliert, 
hat – anders als bei Montesquieu oder Burke – nicht die Auf-
gabe, der Gesetzgebung externe Zügel anzulegen, sondern soll 
dazu dienen, deren inhärentes Anspruchsniveau institutionell zu 
stützen. Erfahrungsgemäß steht eine Gesetzgebung, die gleich-
zeitig mit allen Details tagtäglicher administrativer Geschäfte 
befasst ist, in der Gefahr, ihre Prinzipienorientierung einzubü-
ßen. Nicht nur droht das große Ganze im Dickicht der Details 
aus dem Blick zu geraten; auch private Vorlieben bzw. klientelis-
tische Interessen können sich derart in den Vordergrund schie-
ben, dass das öffentliche Mandat – die Rechte aller zu konturie-
ren und zu sichern – buchstäblich überwuchert wird. Deshalb gilt 
es, zwischen der Statuierung allgemeiner Gesetze und den Beson-
derheiten des tagtäglichen administrativen Geschäfts klar zu un-
terscheiden und mit dieser Unterscheidung zugleich den Primat 
des öffentlichen Mandats gegen etwaige Korruptionsgefahren in-
stitutionell zu befestigen. Wenn Kant in diesem Zusammenhang 
den »Republikanismus« systematisch gegen den »Despotismus« 
stellt, hat er den ursprünglichen Wortsinn des jeweils zugrun-
de liegenden lateinischen bzw. griechischen Begriffs vor Augen: 
die »res publica«, die sich dem öffentlichen Auftrag allgemeiner 
Freiheitssicherung verpflichtet fühlt, bildet den strikten Gegen-
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satz zur Herrschaft des »despótes«, des privaten Hausherrn oder 
Gutsherrn, der primär seine Partikularinteressen verfolgt. »Der 
Republikanism ist das Staatsprincip der Absonderung der aus-
führenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden; der 
Despotism ist das der eigenmächtigen Vollziehung des Staats 
von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mithin der öffentliche 
Wille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehand-
habt wird« (Kant 1795: 352).

Kants Lehre von der Gewaltenteilung bricht in ihrer Begrün-
dungsstruktur völlig mit der Tradition des »regimen commix-
tum«, in deren Bahnen sich Montesquieu oder Burke nach wie 
vor bewegen. Kant lehnt »die sogenannte gemäßigte Staatsver-
fassung« entschieden als »ein Unding« ab (Kant 1797: 320), das 
in der Rechtstheorie nichts zu suchen habe. Für ihn besteht das 
primäre Ziel der Gewaltenteilung darin, die republikanische Ge-
setzgebung vor dem Abgleiten in partikulare Interessenspolitik 
zu bewahren oder – um es positiv zu formulieren – ihr eigenes 
republikanisches Anspruchsniveau institutionell abzustützen. Es 
geht darum zu gewährleisten, dass republikanische Gesetzgebung 
der inhärenten Bindung an das Menschenrechtsprinzip gleicher 
Freiheit, das zugleich ihr ureigenes Prinzip ist, konsequent ver-
pflichtet bleibt.9

Die innerstaatliche Gewaltenteilung findet ihre Erweiterung 
in Gestalt öffentlicher Kritik innerhalb der Gesellschaft. Kant 
wird damit zugleich zum Theoretiker dessen, was wir heute »Zi-
vilgesellschaft« nennen. Auch deren kritische Projekte tragen dazu 
bei, das öffentliche Mandat des Staates zur Statuierung allgemei-
ner und gleicher Freiheitsrechte immer wieder in Erinnerung zu 
bringen. Die »res publica« geht mithin keineswegs vollständig in 

9	 Dieses öffentlich-kritische Anliegen kommt in Carl Schmitts Polemik übrigens 
nie in den Blick. Seine Attacken gegen die Halbherzigkeiten des Rechts-
staatsliberalismus mögen zwar manche Varianten liberalen bzw. konservati-
ven Rechtsstaatsdenkens treffen, gehen aber an dem Kantischen Verständ-
nis von Gewaltenteilung völlig vorbei. Statt den Staat auf private Interessen 
zu vergattern, wie es Schmitt den Liberalen aller Couleur unterstellt, dient 
die Kantische Gewaltenteilung im Gegenteil dazu, den öffentlichen Auftrag 
einer Volksgesetzgebung transparent zu machen und dadurch institutionell 
zu sichern.
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den Institutionen des Staates auf, sondern manifestiert sich darü-
ber hinaus in politischen Debatten der Gesellschaft. Im Gegen-
zug wird damit zugleich aber auch deutlich, dass gesellschaftli-
che Freiheit keineswegs auf jene unpolitischen Betätigungen des 
Bourgeois reduziert werden kann, gegen die Schmitt in seinem 
Kampf gegen den Liberalismus polemisiert. Gesellschaft enthält 
immer auch das Potential zur Zivilgesellschaft, in der Menschen 
ihre politische Verantwortung als Citoyens aktualisieren, wenn sie 
Gravamina zu Wort bringen, politischen Reformbedarf identifi-
zieren und den Staat öffentlich an seinen normativen Ansprüchen 
kritisch messen. Konkret geschieht dies über die Wahrnehmung 
der Meinungsfreiheit. Die »Freiheit der Feder«, schreibt Kant, ist 
»das einzige Palladium der Volksrechte« (Kant 1793: 304). Wer 
wie Hobbes den Menschen diese Freiheit streitig mache, raube 
den Menschen nicht nur jedes Recht, sondern lege zugleich die 
Axt an die Wurzeln staatlicher Legitimität (ebd.).

Das republikanische Interesse der kritischen Zivilgesellschaft 
bewegt sich nicht nur im Rahmen des je eigenen Staats, sondern 
kann politische und andere Grenzen überschreiten. Kant selbst 
bietet mit seiner enthusiastischen Anteilnahme am Revolutions-
geschehen in Frankreich das beste Beispiel. Wichtiger noch ist 
ein systematischer Grund, der für Kant Anlass ist, den neuen Be-
griff eines Weltbürgerrechts (jus cosmopoliticum) zu prägen. Die 
weltumspannenden Verflechtungen von Verkehr, Handel und 
Austausch sind schon zu seiner Zeit so weit gediehen, dass »die 
Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird«, 
wie er betont (Kant 1795: 360). Aus dem zunächst nur geographi-
schen Sachverhalt, dass die Welt ein Globus mit begrenzter terri-
torialer Oberfläche ist, hat sich bereits zu seiner Zeit ein globaler 
politischer Erfahrungs- und Handlungsraum entwickelt, in dem 
Individuen, Gruppen, Handelskompanien und Staaten aufein-
ander einwirken – und zwar oft so, dass der Starke den Schwä-
cheren übervorteilt. Dies muss sich ändern. Aus der faktischen 
Globalisierung, die schon Kant in ihren vielfältigen – auch ver-
störenden – Implikationen vor Augen hat, resultiert der Auftrag, 
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eine gerechte kosmopolitische Rahmenordnung zu schaffen, die 
die Einzelstaaten mit ihren Grenzen zwar nicht aufhebt, aber 
umgreift und überwölbt (Kant 1795: 360).

Menschenrechtspraxis als demokratische Praxis

Es versteht sich von selbst, dass Kants praktische Philosophie nicht 
unmittelbar als Leitfaden für heutiges politisches Handeln dienen 
kann. In vieler Hinsicht bleibt er Plausibilitäten seiner Zeit ver-
haftet, woraus einige krasse Widersprüche zwischen der von ihm 
angestellten Prinzipienreflexion und deren konkreter Applikation 
resultieren, die teils schon seinen Zeitgenossen aufgefallen waren. 
Zentrale Begriffe wie Republik oder Demokratie werden außer-
dem heute ganz anders verwendet als im späten 18. Jahrhundert. 
Auch auf die komplexen Institutionen eines modernen Verfas-
sungsstaates können die Kantischen Kategorien nicht unmittel-
bar angewendet werden. Ähnliches gilt für die gesellschaftliche 
Öffentlichkeit, die sich heute sehr anders konstituiert als das »Le-
sepublikum« der Aufklärungsepoche. Schließlich hat Kant mit 
dem Begriff des Weltbürgerrechts zwar eine neue Perspektive er-
öffnet; die Art und Weise, wie er die postulierte kosmopolitische 
Rahmenordnung inhaltlich näher konturiert, ist aber nur noch 
von historischem Interesse.

Allerdings lässt sich von Kant her eine Gesamtperspektive auf 
das Verhältnis von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie gewinnen, die auch für die Debatten der Gegenwart 
wichtige Orientierungen bereithält. Dazu zählt die Klarstellung, 
dass Demokratie nicht auf die Herrschaft der Mehrheit reduziert 
werden kann. Kant betont, dass das Mehrheitsprinzip nur einen 
sekundären Stellenwert haben kann. Obwohl faktisch unverzicht-
bar, verweist es auf einen ihm übergeordneten Grundsatz, von 
dem her es seine – immer nur relative – Plausibilität bezieht.10 

10	 Kant (1793: 296) konzediert hier, dass das Volk in der politischen Realität 
nicht unmittelbar selbst gesetzgeberisch tätig sein kann, sondern dazu Re-
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Diese Einsicht bleibt für die Gegenwart relevant. Die Bedeu-
tung des Mehrheitsprinzips innerhalb der modernen rechtsstaat-
lichen Demokratie liegt gerade darin, dass sie sich in einer von 
den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit geprägten politisch-
rechtlichen Verfassung als reguläres Entscheidungsverfahren an-
bietet, ja geradezu aufdrängt. Als Konsequenz des Freiheitsprin-
zips wird sich stets eine Vielfalt von Positionen, Deutungen und 
Interessen manifestieren, womit ausgeschlossen ist, dass norma-
le politische Entscheidungen an allzu hohe Konsenserfordernisse 
gekoppelt sein können. Als Konsequenz des Gleichheitsprinzips 
wiederum verbietet es sich, dass die jeweiligen Stimmen unter-
schiedlich »gewichtet« werden können. Stattdessen werden die 
Stimmen konsequent »gezählt«, und zwar nach dem egalitären 
Prinzip »one person, one vote«. Nimmt man die beiden Gesichts-
punkte zusammen – die in der Freiheit begründete Pluralität der 
Positionen und die Gleichheit der Stimmen – dann legt sich das 
Mehrheitsverfahren als reguläres Entscheidungsverfahren in der 
Tat nahe. Seine Legitimität bleibt allerdings von vornherein be-
grenzt. Die Mehrheit darf sich nicht gegen die Prinzipien richten, 
von denen her sie selbst ihre eigene »sekundäre« Legitimität erhält. 
Sollte eine einmal etablierte Mehrheit sämtliche staatlichen Ins-
titutionen für sich selbst okkupieren, Minderheiten ihre Rechte 
streitig machen und zugleich den Raum zivilgesellschaftlicher 
Debatte strangulieren, würde dies außerdem zu einer Blockade 
künftiger politischer Willensbildung führen. Neue Mehrheiten 
können sich ja nur herausbilden, wenn der Raum für politische 
Initiativen, Demonstrationen, alternative Konzepte und Verei-
nigungen offenbleibt und in dieser Offenheit auch verfassungs-
rechtlich geschützt ist. Andernfalls wird selbst der Anspruch 

präsentationsstrukturen und Mehrheitsverfahren notwendig sind. Dabei legt 
er Wert auf den sekundären, d.h. bloß abgeleiteten Stellenwert der Mehr-
heitsregel. »Wenn also das Erstere von einem ganzen Volk nicht erwartet 
werden darf, mithin nur eine Mehrheit der Stimmen und zwar nicht der Stim-
menden unmittelbar […], sondern nur der dazu Delegierten als Repräsentan-
ten des Volks dasjenige ist, was allein man als erreichbar voraussetzen kann: 
so wird doch selbst der Grundsatz, sich diese Mehrheit genügen zu lassen, 
als mit allgemeiner Zusammenstimmung, also durch einen Contract, ange-
nommen, der oberste Grund einer bürgerlichen Verfassung sein müssen.«
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einer Gruppierung, die Mehrheit des Volkes zu verkörpern, auf 
längere Sicht zur Schimäre. Wer die Substanz der Demokratie 
in der bloßen Mehrheitsherrschaft sieht, bereitet damit womög-
lich den Weg zu einer Diktatur vor, deren Anspruch, den Willen 
»des Volkes« zu verkörpern, am Ende des Tages keiner kritischen 
Überprüfung mehr zugänglich ist. Dass Carl Schmitts antilibera-
les Demokratiekonzept schließlich zur Rechtfertigung des Füh-
rerstaates gerät, ist weit mehr als nur biographischer Zufall (vgl. 
Bielefeldt 1994: 55-63).

In freiem Anschluss an Kant lässt sich darüber hinaus fest-
halten, dass eine gewaltenteilig organisierte Verfassung keines-
wegs darauf angelegt ist, die Demokratie auf eine von juristischen 
Eliten bewachte »Spielwiese« zu reduzieren, der von her außen 
Grenzen gesteckt sind. Vielmehr soll die Gewaltenteilung dazu 
dienen, den der Demokratie inhärenten emanzipatorischen und 
egalitären Anspruch transparent zu machen und institutionell 
abzustützen. Die gewaltenteilige Verfassung bietet, so gesehen, 
eine institutionalisierte Chance zur kritischen Selbstvergewisserung 
der Demokratie am Maßstab der ihr eigenen normativen Prinzipi-
en. Deshalb operiert heute auch eine Verfassungsgerichtsbarkeit, 
die – in gesicherter Unabhängigkeit von Exekutive und Legis-
lative – der demokratisch gewählten Regierung und dem parla-
mentarischen Gesetzgeber gelegentlich in den Arm fallen kann, 
durchaus im Dienste der Demokratie. Nicht nur spricht sie Recht 
bezeichnenderweise stets »im Namen des Volkes«. Indem sie die 
Entscheidungsgründe, einschließlich abweichender Voten, öffent-
lich darlegt, stellt sie sich außerdem der Kritik der Fachöffent-
lichkeit sowie des öffentlichen Diskurses in der Zivilgesellschaft. 
Wie jede demokratische Autorität, erweist sich auch die richter-
liche Autorität als eine nur vorläufige, die sich stets auf neue zu 
bewähren hat. Dies gilt ebenso für den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte in Straßburg, der die nationale Verfassungs-
gerichtsbarkeit immer mehr ergänzt. Durch Offenlegung seiner 
Entscheidungsgründe mitsamt abweichenden Positionen stellt 
auch er sich dem öffentlichen Diskurs und öffentlicher Kritik.
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Auch die Grund- und Menschenrechte haben eine sinnvol-
le Funktion für die Demokratie und in der Demokratie. Dies ist 
nicht immer klar genug betont worden. Vor allem in der deut-
schen Jurisprudenz hat sich die Figur der (negativen) »Abwehr-
rechte« gegen den Staat bis heute gehalten. Zu kurz kommt in 
dieser Redeweise, dass die Grund- und Menschenrechte jenen 
Raum individueller und gesellschaftlicher Freiheit (positiv) kons-
tituieren, von dem die Demokratie insgesamt lebt. Besonders of-
fensichtlich ist dieser Zusammenhang bei den politischen Frei-
heitsrechten im engeren Sinne, etwa der Meinungsfreiheit, der 
Versammlungsfreiheit und der Vereinigungsfreiheit; ohne sie 
kann eine kritische Zivilgesellschaft schwerlich gedeihen, die 
wiederum Voraussetzung einer lebendigen Demokratie ist. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in einer seiner historischen Ent-
scheidungen die schon von Kant paradigmatisch herausgestri-
chene Meinungsfreiheit (»Freiheit der Feder«) als »in gewissem 
Sinn die Grundlage jeder Freiheit« gewürdigt.11 Aber auch die 
geistigen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Freiheits-
rechte im weiteren Sinne erweisen sich – zumindest mittelbar – 
als sinnvoll für die demokratische Ordnung, indem sie nämlich 
dazu beitragen, dass der Mensch in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens jenen Respekt als Verantwortungssubjekt 
erfährt, der das tragende Fundament der freiheitlichen Demo-
kratie bildet. Nehmen wir als Beispiel die Integrität der Privat-
sphäre, die – vordergründig betrachtet – den Gegensatz zu den 
politischen Rechten zu bilden scheint. Statt eines abstrakten Ge-
gensatzes erweist sie sich bei näherer Betrachtung jedoch als sinn-
volles Gegenstück, nämlich als notwendiges Komplementärrecht 
zu den politischen Rechten. Wie Hannah Arendt eindrucksvoll 
aufgezeigt hat, braucht eine lebendige politische Öffentlichkeit 
als Gegenhalt die Geborgenheit geschützten Privatlebens. Wer 
ununterbrochen im Lichte der Öffentlichkeit steht, so ihre Be-
obachtung, wird seine Authentizität mit der Zeit verlieren und 

11	 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Bd. 7, S. 198 (Lüth-Urteil 
von 1958).
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droht schließlich sterilem Konformismus zu verfallen – mit allen 
negativen Konsequenzen für die Qualität des öffentlichen Dis-
kurses (vgl. Arendt 1987: 68). Ähnlichen Befürchtungen hat das 
Bundesverfassungsgericht in seinen diversen Urteilen zur infor-
mationellen Selbstbestimmung immer wieder Rechnung getra-
gen. Eine rechtlich geschützte intakte Privatsphäre bildet – gerade 
in Zeiten des Internets – eine Voraussetzung auch eines intakten 
öffentlichen Lebens und ergo auch der freiheitlichen Demokra-
tie. Nicht nur die politischen Rechte im engeren Sinne, sondern 
sämtliche Grund- und Menschenrechte lassen sich in ähnlicher 
Weise als sinnvolle Strukturen innerhalb eines angemessen kom-
plex verstandenen Demokratiekonzepts ausweisen.

Was folgt aus all diesen Überlegungen für den Umgang mit 
der aktuellen Krise der Menschenrechte. Wie eingangs darge-
stellt, finden Absagen an menschenrechtliche Verbindlichkeiten 
neuerdings immer offensiver unter Berufung auf die Demokratie 
statt. Genau hier gilt es einzusetzen. Das Eintreten für die Men-
schenrechte kann nicht bei einer bloßen Defensivhaltung verhar-
ren, sondern sollte Klarstellungen auch im Verständnis von De-
mokratie anmahnen. Der Kampf um die Menschenrechte wird 
damit zugleich zu einer erneuten Auseinandersetzung um den 
Sinn der Demokratie. Dabei sollte deutlich werden, dass die De-
mokratie in rechtspopulistischen Okkupierungen zu einer Kari-
katur ihrer selbst wird. Wenn die polnische Regierung die Un-
abhängigkeit der Justiz unterminiert, demontiert sie damit nicht 
nur den Rechtsstaat, sondern beschädigt sie auch die Demokra-
tie, deren Selbstkontrollmechanismen gezielt geschwächt werden. 
Orbáns »illiberale Demokratie« erinnert schon vom Wortlaut her 
an Carl Schmitts Konzept. Mit der Diskreditierung liberaler Ak-
teure als ausländischer Agenten schrumpft in Ungarn der Raum 
des innenpolitischen demokratischen Diskurses; die Volksgemein-
schaft verkommt infolgedessen immer mehr zur Berufungs- und 
Akklamationsinstanz. Und wenn der italienische Innenminister 
Flüchtlinge verächtlich als »Menschenfleisch« bezeichnet, das 
von den italienischen Küsten ferngehalten werden solle, kappt er 
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die humanistischen Wurzeln der modernen Demokratie völlig 
ab. Auch Trumps offen zur Schau gestellte Verachtung rechts-
staatlicher Institutionen und seine Denunzierung der kritischen 
Presse offenbaren eine fundamentale Krise der demokratischen 
politischen Kultur in den USA. Autokratische Regime in aller 
Welt können sich keine bessere Propaganda zur Diskreditierung 
der Demokratie wünschen. Die Absage an Ausgrenzungstenden-
zen im Namen kollektiver Identität, politischer Mehrheitsinter-
essen oder enger Leitkulturkonzepte steht letztlich nicht nur im 
Dienste der Menschenrechte, sondern trägt zugleich dazu bei, 
den Anspruch der diskursiven Demokratie gegen den möglichen 
Kollaps in kollektiven Dezisionismus oder engherzige Identitäts-
politik zu verteidigen.12

Wenn Menschenrechtsarbeit gleichzeitig Arbeit an der Demo-
kratie sein soll, muss sie sich selbst dem demokratischen Diskurs 
aussetzen. Dies geschieht nicht immer mit der gebotenen Klar-
heit. Vor allem für die Menschenrechtsbildung heißt dies, dass sie 
aus der Biederkeit unpolitischer Wertevermittlung herausfinden 
und politikfähig werden sollte. Wenig hilfreich ist in diesem Zu-
sammenhang der oft allzu technische Menschenrechtsjargon mit 
seinen unzähligen Abkürzungen, der sich in internationalen Men-
schenrechtsorganisationen weitgehend durchgesetzt hat. Men-
schenrechtsarbeit muss in jedem Sinne des Wortes »ansprechend« 
sein. Eine diskursive Menschenrechtsarbeit braucht vor allem ein 
klares Bewusstsein dessen, dass man dabei zwar über (fast) alles 
»reden« kann, deshalb aber keineswegs alles einfach verhandelbar 
ist. So ist rassistische Ausgrenzungsrhetorik gerade kein legitimer 
Gebrauch der Meinungsfreiheit,13 und zwar deshalb, weil sie die 
Kultur diskursiver Auseinandersetzungen zerstört. Wer Menschen 
mit Ratten oder Schmeißfliegen vergleicht oder Flüchtlinge als 

12	 Dem dient auch der Einspruch von außen, sei es durch internationale men-
schenrechtliche Gerichte oder Monitoring-Agenturen, sei es durch interna-
tionale zivilgesellschaftliche Organisationen, in deren solidarischer Praxis 
die Kantische Idee weltbürgerrechtlicher Verantwortung sukzessive Gestalt 
gewinnt.

13	 Aus guten Gründen muss die Hürde für strafrechtliche Sanktionen gegen 
diskreditierende Meinungsäußerungen sehr hoch bleiben.
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»Menschenfleisch« oder menschlichen »Schrott« bezeichnet, legt 
damit die Axt an die Grundvoraussetzungen jedweden demo-
kratischen Diskurses, nämlich den Respekt vor der Würde jedes 
Menschen. Kritische Proteste gegen solche Menschenverachtung 
können deshalb keineswegs auf ein vordergründige »political cor-
rectness« reduziert werden. Sie sind Dienst an der Demokratie.

Als in der Würde jedes Menschen begründete fundamentale 
Rechte sind die Menschenrechte im Kern »unveräußerlich«. Diese 
»Unveräußerlichkeit« der Menschenrechte verweist zuletzt auf die 
»Unveräußerlichkeit« der Demokratie selbst. Als Ausdruck ge-
meinschaftlich wahrgenommener politischer Verantwortung ist 
die Demokratie eben weit mehr als eine beliebige Herrschafts-
form; sie verkörpert in sich selbst einen hohen normativen Anspruch. 
Artikel 79, Absatz 3 des Grundgesetzes14 unterstreicht diese Un-
veräußerlichkeit, in dem die Grundsätze der Artikel 1 und 20 – 
darunter Menschenwürde, Menschenrechte und Volkssouverä-
nität – jeder legalen Abänderung entzieht. Damit markiert das 
Grundgesetz nicht nur die innere Sinngrenze demokratischer 
Willensbildung, sondern erinnert vor allem an den tragenden 
Grund der menschenrechtlichen Demokratie, nämlich Würde, 
Freiheit und Gleichberechtigung der Menschen, deren Ausge-
staltung und Sicherung unser aller Auftrag als Demokratinnen 
und Demokraten bleibt.

14	 Für diesen Absatz hat sich die missverständliche Formel von der »Ewigkeits-
klausel« durchgesetzt.
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Im Zentrum jedes Engagements steht der Mensch. Aber 
ebenso steht der Mensch im Zentrum jedes gesell-
schaftlichen Problems, an dem wir mit unserem Enga-

gement arbeiten möchten. Umso wichtiger ist es, jede und 
jeden mit Respekt und Würde zu behandeln; auch sol-
che Menschen, die unsere Wertvorstellung nicht teilen. 
Oftmals urteilen wir allzu schnell über andere und ste-
cken sie sinnbildlich in eine Schublade – und damit an ei-
nen Ort, an dem wir sie nicht mehr erreichen. Die Men-
schenrechte – allen voran der Grundsatz des Respekts vor 
dem Menschen – erinnern uns daran, dass jeder Mensch 
wertvoll ist, unabhängig von seiner Weltanschauung.


